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TOP 3.1 

3. Tagung der I. Landessynode 09/2013 

Az.: NK 7000 – F vH/FS Soe      Kiel, 13. August 2013  
 
 
  V o r l a g e 

der Ersten Kirchenleitung 
für die Tagung der Landessynode vom 19. – 21. September 2013 

 
 
 
Gegenstand:  Kirchensteuergesetz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-

deutschland (Kirchensteuerordnung) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Landessynode wird folgender Beschluss empfohlen: 
 
Die Landessynode beschließt das Kirchensteuergesetz der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Norddeutschland (Kirchensteuerordnung). 
 
Anlagen:   1.  Kirchensteuergesetz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Nord-

deutschland (Kirchensteuerordnung) 
     2.  Auszüge aus dem Einkommensteuergesetz und der Abgabenordnung 
 
Beteiligt wurden:  Rechtsausschuss der Landessynode 
 
Begründung: 
 
Mit der Gründung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) wird 
eine Vereinheitlichung des Kirchensteuerrechtes in den Gebieten der ehemaligen Evange-
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (ELLM), der Nordelbischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche (NEK) und der Pommerschen Evangelischen Kirche (PEK) notwendig. 
Mit dem vorgelegten Entwurf des Kirchensteuergesetzes der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland (Kirchensteuerordnung) wird eine einheitliche Rechtsgrundlage für 
die Erhebung der Kirchensteuer im Bereich der Nordkirche ab dem 1. Januar 2014 geschaf-
fen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die Kirchensteuerordnungen der ELLM, der NEK und 
der PEK gemäß § 2 Absatz 2 Teil 1 des Einführungsgesetzes in ihrem bisherigen Geltungs-
bereich in Kraft.  
 
Das Kirchensteuerrecht ist im Wesentlichen durch die Kirchensteuergesetze der Länder vor-
gegeben. Für die Kirchensteuererhebung im Bereich der Nordkirche sind folgende Kirchen-
steuergesetze der Länder maßgebend:  
 
• Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen und andere Religionsgemein-

schaften im Land Brandenburg (Brandenburgisches Kirchensteuergesetz – BbgKiStG 
vom 18. Dezember 2008 (GVBl. Bbg. 2008 S. 358), 

• Hamburgisches Kirchensteuergesetz (HmbKiStG) vom 15. Oktober 1973 (HmbGVBl. 
1973, S. 431), 

• Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im Land Mecklenburg-Vorpommern (Kir-
chensteuergesetz Mecklenburg-Vorpommern - KiStG M-V) vom 20. Oktober 2008 



(GVOBl. 2008 S. 414), 
• Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen, andere Religionsgemeinschaften 

und Weltanschauungsgemeinschaften (Kirchensteuerrahmengesetz - KiStRG -) in der 
Fassung vom 10. Juli 1986 (Nds. GVBI. 1986 S. 281), 

• Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern im Lande Schleswig-Holstein  
(Kirchensteuergesetz - KiStG) in der Fassung vom 10. März 2009 (GVOBl. 2009, S. 87). 

 
 
Einzelbegründung: 
 
zu § 1: 
 
§ 1 regelt den Zweck der Kirchensteuererhebung.  
 
zu § 2: 
 
Die Kirchenkreise sind Kirchensteuergläubiger der Kirchensteuer vom Einkommen, die Kir-
chengemeinden sind Kirchensteuergläubiger der übrigen Kirchensteuern (vgl. Artikel 122 
Absatz 2 und 3 Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Verf.)). 
 
zu § 3: 
 
§ 3 regelt die persönliche Kirchensteuerpflicht. Nach § 3 Absatz 1 sind grundsätzlich alle 
Kirchenmitglieder der Nordkirche kirchensteuerpflichtig. Die Voraussetzungen für die Mit-
gliedschaft in der Nordkirche ergeben sich aus Artikel 9 Verf. sowie dem Kirchengesetz über 
die Kirchenmitgliedschaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der Daten der Kir-
chenmitglieder (Kirchengesetz über die Kirchenmitgliedschaft) vom 10. November 1976 (ABl. 
EKD 1976 S. 389). Ob tatsächlich eine Kirchensteuer anfällt, hängt davon ab, ob eine Be-
messungsgrundlage (z. B. zu versteuerndes Einkommen, Einkommensteuer) vorhanden ist 
(sachliche Kirchensteuerpflicht). 
 
Absatz 2 regelt, gegenüber welcher kirchlichen Körperschaft die Kirchensteuerpflicht besteht. 
 
zu § 4: 
 
Die Regelungen zum Beginn und Ende der Kirchensteuerpflicht sind durch die Kirchensteu-
ergesetze der Länder (mit Ausnahme vom Kirchensteuergesetz Schleswig-Holstein) vorge-
geben. Im Bereich des Landes Schleswig-Holstein regeln die Kirchen Beginn und Ende der 
Kirchensteuerpflicht (§ 1 Absatz 1 KiStG).  
 
Im Zuge der Bestrebungen zur Harmonisierung der Kirchensteuergesetze der Länder wer-
den die Regelungen zu Beginn und Ende der Kirchensteuerpflicht vereinheitlicht werden. Die 
Kirchensteuerordnung nimmt diese Harmonisierungsbestrebungen bereits auf.  
 
Bislang sehen die Kirchensteuergesetze der Länder Brandenburg, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommern sowie auch die Kirchensteuerordnungen der ELLM, NEK und PEK vor, 
dass die Kirchensteuerpflicht im Falle des Kirchenaustritts erst mit Ablauf des Folgemonats 
endet. Künftig endet die Kirchensteuerpflicht im Falle des Kirchenaustritts mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Austritt erklärt worden ist, mithin mit Ablauf des Austrittsmonats.  
 
Die Regelungen zum Ende der Kirchensteuerpflicht im Falle des Übertrittes zu einer anderen 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft sind auf die Länder Mecklenburg-Vorpommern 
und Brandenburg beschränkt, da nur für diese Gebiete der Nordkirche Übertrittsvereinbarun-
gen mit anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaften abgeschlossen worden sind 
und der Übertritt im KiStG M-V auch staatlicherseits vorgesehen ist. In Hamburg und 
Schleswig-Holstein sind Übertritte aufgrund der staatlichen Kirchenaustrittsgesetze nicht 



möglich, da die staatlichen Kirchenaustrittsgesetze zwingend den Kirchenaustritt vorsehen. 
In Niedersachsen ist der Übertritt zwar im staatlichen Kirchenaustrittsgesetz vorgesehen, die 
Nordkirche hat jedoch mit den steuerberechtigten Religionsgemeinschaften keine Übertritts-
vereinbarungen geschlossen. 
 
zu § 5: 
 
Die Kirchensteuerarten sowie die allgemeinen Grundsätze ergeben sich aus den Kirchen-
steuergesetzen der Länder. Die Kirchensteuerordnung nimmt nur die Kirchensteuern auf, die 
auch tatsächlich im Bereich der Nordkirche erhoben werden.  
 
Regelungen zum allgemeinen Kirchgeld als Ortskirchensteuer wurden nicht aufgenommen, 
da das allgemeine Kirchgeld im Bereich der ehemaligen ELLM seit dem Jahr 2011 nicht 
mehr erhoben wird (vgl. Kirchengesetz über die Aufhebung des Kirchengesetzes über die 
Höhe des gestaffelten Kirchgelds vom 20. November 2010 (KABl. 2010 S. 85)).  
 
Die Erhebung einer Kirchensteuer vom Grundeigentum ist weder im Hamburgischen Kir-
chensteuergesetz noch im Kirchensteuergesetz Mecklenburg-Vorpommern vorgesehen, so-
dass die Erhebung der Kirchengrundsteuer aufgrund der landesgesetzlichen Vorgaben auf 
Schleswig-Holstein beschränkt ist. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 7. Mai 2013 die Ungleichbehandlung 
von Verheirateten und eingetragenen Lebenspartnern in den Vorschriften der §§ 26, 26b, 
32a Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes zum Ehegattensplitting mit dem allgemeinen 
Gleichheitssatz des Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes für nicht vereinbar erklärt. Danach 
können auch eingetragene Lebenspartner unter den für Ehegatten geltenden Voraussetzun-
gen eine Zusammenveranlagung und die Anwendung des Splittingverfahrens beanspruchen. 
Absatz 7 setzt diesen Beschluss um und stellt klar, dass die Regelungen zu Ehegatten und 
Ehen auch auf Lebenspartner und Lebenspartnerschaften anzuwenden sind. 
 
zu § 6: 
 
§ 6 regelt die Ermittlung der Kirchensteuerbemessungsgrundlage und stellt klar, dass § 51a 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) anzuwenden ist. § 51a EStG regelt die Festsetzung 
und Erhebung von Zuschlagsteuern und entfaltet nur durch die Bezugnahme in den Kirchen-
steuergesetzen der Länder und den Kirchensteuerordnungen Bindungswirkung für die Kir-
chensteuer (vgl. § 51a Absatz 6 EStG).  
 
Die Absätze 1 und 3 regeln die Ermittlung der Kirchensteuerbemessungsgrundlage für die 
verschiedenen Erhebungsformen der Einkommensteuer (Einkommensteuer, Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer). 
 
Absatz 2 regelt die Ermittlung der Kirchensteuerbemessungsgrundlage für die Fälle der Be-
grenzung der Kirchensteuer auf einen bestimmten Bruchteil des zu versteuernden Einkom-
mens (so genannte Obergrenze der Kirchensteuer, Kappung). Aufgrund besonderer Tarif-
vorschriften des EStG (z. B. für die Abgeltungsteuer nach § 32d EStG oder die Begünstigung 
nicht entnommener Gewinne nach § 34a EStG) ist sicherzustellen, dass in die Prüfung der 
Kappung nur die Einkommensteuerbeträge einbezogen werden, die auf die Einkünfte entfal-
len, die im zu versteuernden Einkommen enthalten sind.  
 
zu § 7: 
 
Diese Vorschrift übernimmt die Regelung des § 13 KiStG MV und stellt klar, dass Eheleute 
zusammen zur Kirchensteuer herangezogen werden und Gesamtschuldner der Kirchensteu-
er sind.  
 



zu § 8: 
 
Eine konfessionsverschiedene Ehe liegt vor, wenn der Ehegatte eines Kirchenmitgliedes 
einer anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehört. Da die Ehegatten unter-
schiedlichen steuerberechtigten Religionsgemeinschaften angehören, ist die Kirchensteuer-
bemessungsgrundlage der Ehegatten aufzuteilen. Für die Aufteilung der Kirchensteuerbe-
messungsgrundlage in konfessionsverschiedenen Ehen im Falle der Zusammenveranlagung 
gilt der so genannte Halbteilungsgrundsatz. Das heißt, dass die ermittelte Bemessungs-
grundlage jedem Ehegatten zur Hälfte zugerechnet wird – unabhängig davon, wer die Ein-
künfte erzielt hat. Die Kirchensteuergesetze der Länder enthalten entsprechende Regelun-
gen. 
 
Der Halbteilungsgrundsatz im Falle der Zusammenveranlagung soll jedoch nur dann gelten, 
wenn auch tatsächlich beide Ehegatten zur Kirchensteuer herangezogen werden und die 
Kirchensteuer durch die Finanzverwaltung verwaltet wird, da nur dann sichergestellt ist, dass 
die Kirchensteuer nach einheitlichen Maßstäben erhoben wird. Ist die Verwaltung der Kir-
chensteuer durch die andere steuerberechtigte Religionsgemeinschaft nicht auf staatliche 
Behörden übertragen worden, wird durch den Verweis auf § 9 sichergestellt, dass das Kir-
chenmitglied der Nordkirche nur auf Grundlage der eigenen Einkünfte und Bezüge zur Kir-
chensteuer herangezogen wird. Die Regelung wurde dem Hamburgischen Kirchensteuerge-
setz entnommen. 
 
Wählen die Eheleute hingegen nicht die Zusammenveranlagung, sondern lassen sie Einzel-
veranlagungen durchführen, wird die Kirchensteuer ausschließlich nach dem Einkommen 
des Kirchenmitgliedes bemessen. 
 
zu § 9:  
 
Eine glaubensverschiedene Ehe liegt vor, wenn der Ehegatte eines Kirchenmitgliedes keiner 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehört. In diesen Fällen ist sicherzustellen, 
dass die Kirchensteuer nur nach dem auf das Kirchenmitglied entfallenden Einkommen bzw. 
der auf das Kirchenmitglied entfallenden Einkommensteuer bemessen wird. Wählen die Ehe-
leute die Zusammenveranlagung, wird durch das Finanzamt nur ein gemeinsames zu ver-
steuerndes Einkommen und folglich auch nur eine gemeinsame Einkommensteuer der Ehe-
leute ermittelt. Diese Beträge sind für Zwecke der Kirchensteuerberechnung auf die Eheleute 
aufzuteilen. Das Berechnungs- und Aufteilungsverfahren wird durch die Kirchensteuergeset-
ze der Länder vorgegeben. 
 
Wählen die Eheleute hingegen nicht die Zusammenveranlagung, sondern lassen sie Einzel-
veranlagungen durchführen, wird die Kirchensteuer ausschließlich nach dem Einkommen 
des Kirchenmitgliedes bemessen. 
 
zu § 10: 
 
§ 10 regelt das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. Das Kirchgeld in glau-
bensverschiedener Ehe ist ebenfalls eine Kirchensteuer vom Einkommen und stellt lediglich 
eine besondere Erhebungsform dar. Es knüpft an den Lebensführungsaufwand des Kir-
chenmitgliedes an und bemisst sich nach dem gemeinsamen zu versteuernden Einkommen. 
Die Höhe des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe ergibt sich aus dem Kirchensteu-
erbeschluss, in dem die so genannte Kirchgeldtabelle geregelt ist (vgl. § 3 Absatz 2 des 
Entwurfes des Kirchensteuerbeschlusses).  
 
Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nicht neben der Kirchensteuer vom Ein-
kommen in Höhe eines Prozentsatzes der auf das Kirchenmitglied entfallenden Einkom-
mensteuer (einschließlich Lohnsteuer) gemäß § 9 erhoben. Es fällt vielmehr in den Fällen 
an, in denen die Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der auf das Kirchenmitglied ent-



fallenden Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer) geringer ist als das Kirchgeld in 
glaubensverschiedener Ehe.  
 
zu § 11: 
 
Das EStG sieht in bestimmten Fällen (z. B. Zukunftssicherungsleistungen für Mitarbeitende, 
Sachzuwendungen) die Möglichkeit der Erhebung der Einkommensteuer (einschließlich 
Lohnsteuer) mit einem besonderen (pauschalen) Steuersatz vor. In diesem Verfahren wird 
die Steuer unabhängig von den Merkmalen der Elektronischen-Lohnsteuer-Abzugsmerk-
male (ELSTAM), also unabhängig von der Steuerklasse, den Kinderfreibeträgen und den 
sonstigen Frei- oder Hinzurechnungsbeträgen erhoben. 
 
Die Kirchensteuergesetze der Länder sehen vor, dass in diesen Fällen auch die Kirchen-
steuer in einem pauschalen Verfahren erhoben werden kann. Die Regelungen entsprechen 
den Regelungen der Kirchensteuergesetze der Länder. Die anzuwendenden Kirchensteuer-
hebesätze ergeben sich aus dem Kirchensteuerbeschluss (vgl. § 2 Absatz 1 des Entwurfes 
des Kirchensteuerbeschlusses). 
 
zu § 12: 
 
Die Erhebung einer Kirchengrundsteuer vom Grundeigentum ist im Hamburgischen Kirchen-
steuergesetz und im Kirchensteuergesetz Mecklenburg-Vorpommern nicht vorgesehen, so-
dass die Erhebung der Kirchengrundsteuer auf Schleswig-Holstein begrenzt wird. Sie wird in 
Schleswig-Holstein im Wesentlichen durch die Kirchengemeinden an der Westküste erho-
ben. Um eine einheitliche Rechtsanwendung und eine Gleichbehandlung der Kirchenmitglie-
der im Bereich der Nordkirche zu erreichen, wird das Landeskirchenamt ermächtigt, Verwal-
tungsvorschriften zu erlassen, mit denen Entscheidungsgrundsätze festgelegt werden. Diese 
werden zeitnah zum Inkrafttreten der Kirchensteuerordnung und des Kirchensteuerbeschlus-
ses erlassen. 
 
zu § 13: 
 
§ 13 enthält insbesondere Bestimmungen zu Form und Inhalt des Kirchensteuerbeschlusses 
sowie der Kirchengrundsteuerbeschlüsse. 
 
zu § 14: 
 
Da sich das Gebiet der Nordkirche auch auf Gebiete in den Ländern Brandenburg und Nie-
dersachsen erstreckt, sind Regelungen aufzunehmen, nach welchen Vorschriften in diesen 
Gebieten die Kirchensteuer zu erheben ist. 
 
zu § 15: 
 
§ 15 regelt die grundsätzliche Verwaltung der Kirchensteuer durch die Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise. Zudem enthält die Vorschrift Regelungen zum Kirchensteuerbescheid 
und dessen Bekanntgabe. 
 
zu § 16: 
 
Es besteht die Möglichkeit, die Verwaltung der Kirchensteuer vom Einkommen auf die Län-
der gegen Erstattung der damit verbundenen Kosten zu übertragen. Von dieser Möglichkeit 
haben die ehemalige Evangelisch-Lutherische Kirche in Mecklenburg, die ehemalige Nordel-
bische Evangelisch-Lutherische Kirche sowie die Pommersche Evangelische Kirche Ge-
brauch gemacht. Die Länder erhalten für die Verwaltung der Kirchensteuer eine Entschädi-
gung in Höhe von 
 



Hamburg     4 % 
Mecklenburg-Vorpommern    3 % (seit 1.7.2013; 2 % bis 30.06.2013) 
Schleswig-Holstein   3 % 

 
des Kirchensteueraufkommens. 
 
zu § 17: 
 
Durch die Vorschrift des § 17 wird klargestellt, dass das Steuergeheimnis gemäß § 30 der 
Abgabenordnung zu wahren ist. 
 
zu § 18: 
 
Für die Kirchensteuer können Vorauszahlungen erhoben werden. 
 
zu § 19: 
 
Die Kirchensteuer ist eine Zuschlagsteuer zur Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer, 
Kapitalertragsteuer). Veränderungen der Maßstabsteuer führen ohne eine entsprechende 
Rechtsgrundlage nicht ohne weiteres auch zu einer Veränderung der Kirchensteuer, da der 
Steuerbescheid über die Maßstabsteuer nicht in jedem Fall einen Grundlagenbescheid für 
die Kirchensteuer darstellt. 
 
Zudem ist die Verwaltung der Kirchensteuer vom Einkommen der Finanzverwaltung übertra-
gen worden, sodass es einer Regelung dahingehend bedarf, ob und inwieweit Entscheidun-
gen bezüglich der Maßstabsteuer, z. B. im Billigkeitswege, Auswirkungen auf die Kirchen-
steuer haben.  
 
§ 19 nimmt insoweit die Regelungen der Kirchensteuergesetze der Länder auf und regelt, 
dass der Kirchensteuerbescheid im Falle der Berichtigung oder Änderung der Maßstabsteuer 
entsprechend anzupassen ist. Darüber hinaus umfasst z. B. die Entscheidung über die Stun-
dung oder den Erlass der Maßstabsteuer ohne weiteren Antrag auch die danach bemessene 
Kirchensteuer. 
 
zu § 20: 
 
§ 20 regelt das Billigkeitsverfahren im kirchlichen Bereich. Danach kann der Kirchensteuer-
gläubiger die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen stunden, erlassen, niederschlagen oder 
abweichend festsetzen.  
Um eine einheitliche Rechtsanwendung und eine Gleichbehandlung der Kirchenmitglieder im 
Bereich der Nordkirche zu erreichen, wird das Landeskirchenamt ermächtigt, Verwaltungs-
vorschriften aufzustellen, mit denen Entscheidungsgrundsätze festgelegt werden. Diese 
werden zeitnah zum Inkrafttreten der Kirchensteuerordnung und des Kirchensteuerbeschlus-
ses erlassen werden. 
 
zu § 21: 
 
Es wird klargestellt, dass für die Verjährung von Kirchensteuern die Bestimmungen der Ab-
gabenordnung entsprechend gelten. 
 
zu § 22: 
 
Die Kirchensteuern werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 
 
 



zu § 23: 
 
§ 23 enthält allgemeine Regelungen zum Rechtsbehelfsverfahren. 
 
zu § 24, § 25: 
 
Aufgrund der Kirchensteuergesetze der Länder ist bei Streitigkeiten in Kirchensteuerangele-
genheiten in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern der Finanzrechtsweg gegeben, wäh-
rend in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein der Verwaltungsrechtsweg 
gegeben ist. Darüber hinaus sind für die Bearbeitung und Bescheidung der Widersprüche in 
Schleswig-Holstein die Kirchenkreise zuständig (ebenso in Niedersachsen), sodass es einer 
Regelung des Widerspruchsverfahrens in der Kirchensteuerordnung bedarf. 
 
Um eine einheitliche Rechtsanwendung und eine Gleichbehandlung der Kirchenmitglieder im 
Bereich der Nordkirche zu erreichen, wird das Landeskirchenamt ermächtigt, Verwaltungs-
vorschriften zu erlassen, mit denen Entscheidungsgrundsätze festgelegt werden. Diese wer-
den zeitnah zum Inkrafttreten der Kirchensteuerordnung und des Kirchensteuerbeschlusses 
erlassen. 
 
zu § 26: 
 
Die Beschwerde ist der kirchliche außergerichtliche Rechtsbehelf im Billigkeitsverfahren. 
Durch das Beschwerdeverfahren hat die bzw. der Steuerpflichtige die Möglichkeit, die Ent-
scheidung über Anträge auf Stundung oder Erlass überprüfen zu lassen. § 27 enthält dar-
über hinaus Regelungen zur Beschwerdefrist sowie zum Verfahren. 
 
zu § 27: 
 
§ 27 enthält allgemeine Bestimmungen für Widersprüche und Beschwerden, insbesondere 
zur Widereinsetzung in den vorigen Stand sowie zur Aussetzung der Vollziehung. 
 
zu § 28: 
 
Gegen Einspruchs-, Widerspruchs- und Beschwerdeentscheidungen kann Klage beim zu-
ständigen staatlichen Gericht erhoben werden. Da ein mögliches Urteil unmittelbar Auswir-
kungen auf alle anderen Kirchensteuergläubiger haben kann, soll sich der Kirchensteuer-
gläubiger durch das Landeskirchenamt vertreten lassen. 
 
zu § 29, 30, 31: 
 
Die §§ 29 bis 31 enthalten u. a. Regelungen zu den Eingängen der Kirchensteuer vom Ein-
kommen, der treuhänderischen Verwaltung durch das Landeskirchenamt, zum Jahres-
Kirchensteueraufkommen, der Verrechnung der Ansprüche und Verpflichtungen mit dem 
Jahres-Kirchensteueraufkommen (insbesondere staatliche Verwaltungskosten, Anteile frem-
der Kirchen, Clearing-Verpflichtungen, Soldatenkirchensteuer) sowie zur Weiterleitung der 
Kirchensteuern vom Einkommen an die Kirchenkreise. 
 
zu § 32: 
 
Der Ausschuss der kirchensteuerberechtigten Körperschaften wird von der Landessynode 
bestellt. Er berät insbesondere die Vorlagen zur Kirchensteuerschätzung des Landeskir-
chenamtes, die nach der Regionalisierung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschät-
zung durch die staatlichen Stellen für die Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein im Mai und November eines jeden Jahres erstellt werden, die Clearing-
Einbehaltungen für das jeweilige Abrechnungsjahr und Kirchensteuerangelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung. Dem Ausschuss gehören zwei Mitglieder des Finanzausschus-



ses sowie drei Vertreter der Kirchenkreise, je Sprengel ein Mitglied, an. 
 
zu § 33: 
  
§ 33 schafft die Ermächtigungsgrundlage für das Landeskirchenamt, Verwaltungsvereinba-
rungen mit anderen Kirchen abzuschließen. Derzeit bestehen Verwaltungsvereinbarungen 
mit den Skandinavischen Seemannskirchen, der Evangelisch-reformierten Kirche sowie der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 
 
zu § 34: 
 
Durch die Regelung in § 34 wird sichergestellt, dass die für die Maßstabsteuer geltenden 
Bestimmungen, insbesondere die Abgabenordnung, sowie die zu ihrer Durchführung erlas-
senen Rechtsvorschriften entsprechend gelten. Zu beachten ist, dass die Vorschriften der 
Abgabenordnung über die Verzinsung, die Säumniszuschläge sowie die Bestimmungen über 
das Straf- und Bußgeldverfahren nicht anzuwenden sind. Die Vorschriften der Abgabenord-
nung über die Strafbarkeit der Verletzung des Steuergeheimnisses sind hingegen anzuwen-
den. 
 
Die Regelung ist durch die Kirchensteuergesetze der Länder vorgegeben. 
 
zu § 35: 
 
Die Kirchensteuerordnung und der Kirchensteuerbeschluss sind im Kirchlichen Amtsblatt 
sowie in der nach den Kirchensteuergesetzen der Länder vorgeschriebenen Form zu veröf-
fentlichen. Die Kirchengrundsteuerbeschlüsse sind gemäß § 13 Absatz 3 in ortsüblicher 
Weise bekannt zu machen. 
 
zu § 36: 
 
Die Kirchenleitung wird durch diese Vorschrift ermächtigt, die zur Ausführung der Kirchen-
steuerordnung erforderlichen Rechtsverordnungen zu erlassen. Zudem wird die Kirchenlei-
tung ermächtigt, die Verteilung und Verwendung der Soldaten-Kirchensteuer durch Rechts-
verordnung zu regeln. 
 
zu § 37: 
 
Die Kirchensteuerordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. Gleichzeitig treten die Kirchen-
steuerordnungen der ELLM, der NEK sowie der PEK außer Kraft. 
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Anlage 1 
Kirchensteuergesetz  

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschl and  

(Kirchensteuerordnung – KiStO) 
 

Vom …  
 
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
              

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
§ 1 Zweck der Kirchensteuererhebung 

§ 2 Kirchensteuergläubiger 

§ 3 Persönliche Kirchensteuerpflicht 

§ 4 Beginn und Ende der Kirchensteuerpflicht 

 
Abschnitt 2 

Kirchensteuerarten und Bemessungsgrundlagen 
 

§ 5 Kirchensteuerarten, allgemeine Grundsätze 

§ 6 Bemessung der Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer 

(einschließlich Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer)  

§ 7 Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer in konfessions-

gleicher Ehe 

§ 8 Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer in konfessions-

verschiedener Ehe 

§ 9 Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer in glaubens-

verschiedener Ehe 

§ 10 Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

§ 11 Kirchensteuer in den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer 

(einschließlich Lohnsteuer)  

§ 12 Kirchensteuer vom Grundeigentum in Schleswig-Holstein 

§ 13 Beschlüsse über Festsetzung, Art und Höhe der Kirchensteuer 

§ 14 Kirchensteuererhebungsverfahren für die in Brandenburg oder Niedersachsen 

wohnenden Kirchenmitglieder 
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Abschnitt 3 

Verwaltung der Kirchensteuern 
 

§ 15 Grundsatz der Verwaltung der Kirchensteuer 

§ 16 Übertragung der Verwaltung der Kirchensteuer 

§ 17 Steuergeheimnis 

§ 18 Vorauszahlungen 

§ 19 Veränderung der Maßstabsteuer oder sonstiger Bemessungsgrundlagen für die 

Kirchensteuer 

§ 20 Stundung, Erlass, abweichende Festsetzung und Niederschlagung durch den 

Kirchensteuergläubiger 

§ 21 Verjährung 

§ 22 Beitreibung 

 
Abschnitt 4 
Rechtsmittel 

 

§ 23 Rechtsbehelfsverfahren 

§ 24 Einspruchsverfahren 

§ 25 Widerspruchsverfahren 

§ 26 Beschwerdeverfahren gegen ablehnende Billigkeitsentscheidungen 

§ 27 Gemeinsame Vorschriften für Widerspruch und Beschwerde 

§ 28 Klageverfahren 

 
Abschnitt 5 

Kirchensteueraufkommen 
 

§ 29 Kirchensteuereingänge 

§ 30 Kirchensteueraufkommen 

§ 31 Weiterleitung der Kirchensteuern 

§ 32 Ausschuss der kirchensteuerberechtigten Körperschaften 

§ 33 Verwaltungsvereinbarungen mit anderen Kirchen 
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Abschnitt 6  
Ergänzende Vorschriften 

 

§ 34 Verfahrensrechtliche Vorschriften 

§ 35 Veröffentlichung 

§ 36 Ausführungsbestimmungen 

§ 37 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
 

Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
 

§ 1  
Zweck der Kirchensteuererhebung  

 
Kirchensteuern werden zur Erfüllung der den Kirchengemeinden, Kirchengemeindever-
bänden, Kirchenkreisen, Kirchenkreisverbänden und der Landeskirche sowie ihren 
Diensten und Werken obliegenden Aufgaben erhoben. 
 
 

§ 2  
Kirchensteuergläubiger  

 
Die Kirchenkreise erheben die Kirchensteuern vom Einkommen. Im Übrigen erheben 
die Kirchengemeinden die Kirchensteuern.  
 
 

§ 3  
Persönliche Kirchensteuerpflicht 

 
(1) Alle Kirchenmitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland sind 
kirchensteuerpflichtig.  
 
(2) Die Kirchensteuerpflicht für die Kirchensteuern vom Einkommen besteht gegenüber 
dem Kirchenkreis, in dessen Gebiet das Kirchenmitglied seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung hat. Im Übrigen besteht die Kirchen-
steuerpflicht gegenüber der Kirchengemeinde, in deren Gebiet das Kirchenmitglied sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne der Abgabenordnung hat. 
 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Kirchensteuerpflicht  

 
(1) Die Kirchensteuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalendermonats, der auf 
die Begründung des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthaltes oder die Aufnah-
me in die evangelische Kirche folgt. Bei vorangegangenem Austritt aus einer anderen 
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steuerberechtigten Religionsgesellschaft beginnt die Kirchensteuerpflicht jedoch frühes-
tens mit dem Ende der bisherigen Kirchensteuerpflicht.  
 
(2) Die Kirchensteuerpflicht endet 
1. bei Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes mit dem Ende des 

Kalendermonats, in dem der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt aufgegeben 
wurde,  

2. bei Tod mit Ablauf des Sterbemonats,  
3. bei Kirchenaustritt mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Austrittserklärung 

wirksam wird,  
4. bei Übertritt im Bereich der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 

zu einer anderen steuerberechtigten Religionsgesellschaft mit Ablauf des Kalen-
dermonats, in dem der Übertritt wirksam wird. Im Fall eines solchen Übertrittes 
reicht eine Mitteilung der aufnehmenden Religionsgesellschaft an den Steuer-
pflichtigen und die zuständige staatliche Stelle aus, wenn eine entsprechende 
Vereinbarung zwischen den beteiligten Kirchen besteht.  

  
(3) Beginnt oder endet die Kirchensteuerpflicht im Laufe eines Steuerjahres, so ist der 
Betrag, der sich für das Steuerjahr an Kirchensteuer ergeben würde, für jeden Kalen-
dermonat, in dem die Kirchensteuerpflicht nicht bestand, um ein Zwölftel zu kürzen 
(Zwölftelung). Das gilt nicht, wenn gleichzeitig die unbeschränkte Einkommensteuer-
pflicht beginnt oder endet, es sei denn, in eine Veranlagung zur unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht werden während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erziel-
te inländische Einkünfte einbezogen. Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiede-
ner Ehe ist auch dann um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat zu kürzen, wenn die 
Kirchensteuerpflicht durch den Tod endet. 

 
(4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, ist Absatz 3 
nicht anzuwenden. Kapitalerträge unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, 
wenn im Zeitpunkt des Zuflusses eine Kirchensteuerpflicht besteht.  
 
 

Abschnitt 2  
Kirchensteuerarten und Bemessungsgrundlagen  

 
 

§ 5  
Kirchensteuerarten, allgemeine Grundsätze 

 
(1) Die Kirchensteuern können einzeln oder nebeneinander erhoben werden: 
 
1.  als Kirchensteuer vom Einkommen  

 
a)  in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer (einschließlich Lohn-

steuer, Kapitalertragsteuer),  
 

b)  als besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe,  
 

2.  in dem im Land Schleswig-Holstein gelegenen Gebietsteil als Kirchensteuer vom 
Grundeigentum in Höhe eines Zuschlages zu den Grundsteuermessbeträgen.  
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(2) Die Höhe der Kirchensteuern ist nach festen und gleichmäßigen Maßstäben festzu-
setzen. Soweit sich aus staatlichen oder kirchlichen Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, gelten für den Kirchensteueranspruch bei der Kirchensteuer vom Einkommen die 
Bestimmungen über die Einkommensteuer. 
 
(3) Für jede Art der Kirchensteuern können Mindest- oder Höchstbeträge sowie, mit 
Ausnahme der Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer (ein-
schließlich Lohnsteuer), Freigrenzen bestimmt werden. Satz 1 gilt nicht, soweit die Kir-
chensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben wird. 
 
(4) Bezüglich der Anrechnung der Kirchensteuern gilt § 36 des Einkommensteuergeset-
zes entsprechend. 
  
(5) Der Hebesatz der Kirchensteuern vom Grundeigentum kann für die land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebe und für das sonstige Grundeigentum verschieden festgesetzt 
werden.  
 
(6) Soweit dieses Kirchengesetz auf Vorschriften der Abgabenordnung oder des Ein-
kommensteuergesetzes verweist, sind diese Vorschriften in der jeweils geltenden Fas-
sung maßgebend. 
 
(7) Die Regelungen dieses Kirchengesetzes zu Ehegatten und Ehen sind auch auf Le-
benspartner und Lebenspartnerschaften anzuwenden. 
 
 
 

§ 6  
Bemessung der Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsa tzes der Ein-

kommensteuer (einschließlich Lohnsteuer, Kapitalert ragsteuer)  
 
(1) Die in Höhe eines Prozentsatzes der Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer) 
zu erhebende Kirchensteuer bemisst sich nach der Einkommensteuer (einschließlich 
Lohnsteuer). Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage ist § 51a des Einkommen-
steuergesetzes anzuwenden. 
 
(2) Die Begrenzung der Erhebung der Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der 
Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer) auf einen bestimmten Bruchteil des zu 
versteuernden Einkommens ist zulässig. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
ist § 51a des Einkommensteuergesetzes anzuwenden. Eine Begrenzung auf einen be-
stimmten Bruchteil des zu versteuernden Einkommens ist ausgeschlossen, soweit in der 
Einkommensteuer im Sinne des Satzes 1 Einkommensteuer enthalten ist, die auf Ein-
künfte oder Beträge zurückzuführen ist, die nicht Bestandteil des zu versteuernden Ein-
kommens im Sinne des Satzes 1 sind; die Kirchensteuer, die auf diese Einkommens-
teuer entfällt, ist neben der Kirchensteuer nach Satz 1 zu erheben. 
  
(3) Die in Höhe eines Prozentsatzes der Kapitalertragsteuer zu erhebende Kirchensteu-
er wird im Kapitalertragsteuerabzugsverfahren nach der Kapitalertragsteuer bemessen. 
§ 51a Absatz 2c des Einkommensteuergesetzes ist anzuwenden. Wird die Kirchensteu-
er nicht von der kirchensteuerabzugsverpflichteten Stelle einbehalten, erfolgt eine Ver-
anlagung nach § 51a Absatz 2d des Einkommensteuergesetzes. Die Kirchensteuer be-
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misst sich insoweit nach der nach dem gesonderten Einkommensteuertarif ermittelten 
Einkommensteuer.  
 
 

§ 7  
Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einko mmensteuer in 

konfessionsgleicher Ehe  
 
Ehegatten, die beide der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland angehö-
ren (konfessionsgleiche Ehe) und zur Einkommensteuer zusammenveranlagt werden, 
werden gemeinsam zur Kirchensteuer herangezogen. Die Kirchensteuer bemisst sich 
nach der nach § 6 ermittelten Bemessungsgrundlage. Die Ehegatten sind Gesamt-
schuldner im Sinne der Abgabenordnung. 
 

 
§ 8  

Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einko mmensteuer in 
konfessionsverschiedener Ehe  

 
(1) Gehört der Ehegatte eines Kirchenmitgliedes einer anderen steuerberechtigten Reli-
gionsgesellschaft an (konfessionsverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer 
vom Einkommen für das evangelische Kirchenmitglied 
 
1. im Falle der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes) nach 

der Hälfte der nach § 6 Absatz 1 und Absatz 2 ermittelten gemeinsamen Bemes-
sungsgrundlage beider Ehegatten, 

 
2. im Falle der Einzelveranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes) nach der 

nach § 6 ermittelten Bemessungsgrundlage des Kirchenmitgliedes. 
 
(2) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Lohnsteuer erhoben, bemisst sich die Kir-
chensteuer für das evangelische Kirchenmitglied, wenn nur ein Ehegatte lohnsteuer-
pflichtig ist, nach der Hälfte der nach § 6 Absatz 1 oder 2 ermittelten Bemessungsgrund-
lage dieses Ehegatten, oder wenn beide Ehegatten lohnsteuerpflichtig sind, nach der 
Hälfte der nach § 6 Absatz 1 oder 2 ermittelten Bemessungsgrundlage jedes Ehegatten. 
 
(3) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertragsteuer erhoben, bemisst sich 
die Kirchensteuer nach der nach § 6 Absatz 3 ermittelten Bemessungsgrundlage. Er-
folgt eine Veranlagung nach § 51a Absatz 2d des Einkommensteuergesetzes, bemisst 
sich die Kirchensteuer nach der Hälfte der gemeinsamen Bemessungsgrundlage nach  
§ 6 Absatz 3 Satz 3 und 4. 
 
(4) Werden die Kirchensteuern der anderen steuerberechtigten Körperschaft nicht von 
staatlichen Behörden verwaltet, ist § 9 entsprechend anzuwenden. Die Vorschriften zur 
Erhebung eines besonderen Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe (§ 10) sind 
nicht anzuwenden. 
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§ 9  
Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Einko mmensteuer in 

glaubensverschiedener Ehe  
 
(1) Gehört der Ehegatte eines Kirchenmitgliedes keiner steuerberechtigten Religionsge-
sellschaft an (glaubensverschiedene Ehe), bemisst sich die Kirchensteuer vom Ein-
kommen für das Kirchenmitglied  
 
1.  im Falle der Zusammenveranlagung (§ 26b des Einkommensteuergesetzes)  
 

a) nach dem Teil der nach § 6 Absatz 1 ermittelten gemeinsamen Einkommen-
steuer, der auf das Kirchenmitglied entfällt, wenn die gemeinsame Steuer im 
Verhältnis der Einkommensteuerbeträge, die sich bei Anwendung des § 32a 
Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes (Einkommensteuergrundtarif) auf 
die Summe der Einkünfte jedes Ehegatten ergeben würde, aufgeteilt wird,  

 
b) jedoch höchstens nach dem Teil des nach § 6 Absatz 2 ermittelten gemein-

samen zu versteuernden Einkommens, der auf das Kirchenmitglied entfällt, 
wenn das gemeinsame zu versteuernde Einkommen im Verhältnis der Antei-
le jedes Ehegatten an der Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. Ist der Anteil 
eines Ehegatten an der Summe der Einkünfte negativ, so ist dieser nicht zu 
berücksichtigen. 

 
§ 51a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes ist bei der Ermittlung der Summe 
der Einkünfte eines jeden Ehegatten anzuwenden. Ist in der gemeinsamen Ein-
kommensteuer eine nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d Absatz 1 des 
Einkommensteuergesetzes ermittelte Einkommensteuer enthalten, sind die geson-
dert besteuerten Kapitaleinkünfte und die gesondert ermittelte Einkommensteuer 
dem kirchensteuerpflichtigen Ehegatten mit dem auf ihn entfallenden Anteil an den 
Kapitalerträgen zuzurechnen. Entsprechendes gilt für die Veranlagung nach § 51a 
Absatz 2d des Einkommensteuergesetzes. Unberührt bleiben die kirchlichen Best-
immungen über das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe.  

 
2. im Falle der Einzelveranlagung (§ 26a des Einkommensteuergesetzes) nach der 

nach § 6 ermittelten Bemessungsgrundlage des Kirchenmitgliedes.  
 
(2) Wird die Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Kapitalertragsteuer oder der 
nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkommensteuergesetzes ermittelten 
Einkommensteuer erhoben, ist § 51a Absatz 2c des Einkommensteuergesetzes anzu-
wenden. 
 
(3) Zwischen der Kirchensteuer nach Absatz 1 und dem besonderen Kirchgeld in glau-
bensverschiedener Ehe (§ 10) ist eine Vergleichsberechnung durchzuführen, wobei der 
höhere Betrag festgesetzt wird. Die Kirchensteuer in Höhe eines Prozentsatzes der Ka-
pitalertragsteuer oder der nach dem gesonderten Steuertarif des § 32d des Einkom-
mensteuergesetzes ermittelten Einkommensteuer wird neben dem besonderen Kirch-
geld in glaubensverschiedener Ehe erhoben. 
 
(4) Im Lohnabzugsverfahren wird die Kirchensteuer für das Kirchenmitglied nach der 
nach § 6 Absatz 1 und 2 in Verbindung mit § 51a Absatz 2a des Einkommensteuerge-
setzes ermittelten Bemessungsgrundlage des Kirchenmitgliedes bemessen.  
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§ 10  
Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe  

 
(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird von Kirchenmitgliedern 
erhoben, deren Ehegatte keiner steuerberechtigten Religionsgesellschaft angehört. 
 
(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des Kirchenmitgliedes in Anknüpfung an den Lebensführungs-
aufwand bemessen. Bemessungsgrundlage für das besondere Kirchgeld in glaubens-
verschiedener Ehe ist das zu versteuernde Einkommen beider Ehegatten nach den 
Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes. Für die Ermittlung der Bemessungs-
grundlage ist § 51a des Einkommensteuergesetzes anzuwenden. 
 
(3) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird nach gestaffelten Sät-
zen erhoben, deren Höhe im Kirchensteuerbeschluss bestimmt wird.  
 
(4) Beginnt oder endet die glaubensverschiedene Ehe im Laufe eines Kalenderjahres, 
so ist das jährliche Kirchgeld für jeden Kalendermonat, während dessen Dauer die 
glaubensverschiedene Ehe nicht oder nur zum Teil bestanden hat, um ein Zwölftel zu 
kürzen. 
 
 

§ 11  
Kirchensteuer in den Fällen der Pauschalierung der  

Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer)  
 
(1) Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach den Bestimmungen des Einkom-
mensteuergesetzes mit Ausnahme des § 40a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes 
wird die Kirchensteuer nach einem hierfür besonders bestimmten Prozentsatz der pau-
schalen Lohnsteuer bemessen. Weist die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die Nicht-
zugehörigkeit einzelner Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zu einer steuererheben-
den Religionsgesellschaft nach, so stellt die pauschale Lohnsteuer insoweit keine Be-
messungsgrundlage für die pauschale Kirchensteuer dar. In diesem Fall gilt für die übri-
gen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der allgemeine Steuersatz. 
 
(2) Im Falle der Pauschalierung der Einkommensteuer nach den Bestimmungen des 
Einkommensteuergesetzes gilt Absatz 1 entsprechend. Weist die oder der Steuerpflich-
tige die Nichtzugehörigkeit einzelner Empfängerinnen oder Empfänger von Zuwendun-
gen zu einer steuererhebenden Religionsgesellschaft nach, so stellt die pauschale Ein-
kommensteuer insoweit keine Bemessungsgrundlage für die pauschale Kirchensteuer 
dar. In diesem Fall gilt für die übrigen Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer der allge-
meine Steuersatz. 
 
(3) Im Kirchensteuerbeschluss wird insbesondere der für das vereinfachte Verfahren 
geltende ermäßigte pauschale Kirchensteuersatz festgelegt.  
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§ 12 
Kirchensteuer vom Grundeigentum in Schleswig-Holste in  

 
(1) Die Kirchensteuer vom Grundeigentum (Kirchengrundsteuer) wird in Höhe eines 
Prozentsatzes der Grundsteuermessbeträge des Grundeigentums der bzw. des Kir-
chensteuerpflichtigen bemessen, sofern dieses Grundeigentum auf dem Gebiet einer in 
Schleswig-Holstein gelegenen Kirchengemeinde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland liegt. In glaubens- und konfessionsverschiedenen Ehen bemisst sich 
die Kirchengrundsteuer für das Kirchenmitglied nach seinem Anteil am Grundsteuer-
messbetrag. 
 
(2) Die Kirchensteuern vom Grundeigentum für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 
(Kirchensteuer A) und für sonstige Grundstücke (Kirchensteuer B) können einzeln oder 
nebeneinander erhoben werden. 

 
(3) Das Landeskirchenamt kann für die Erhebung der Kirchensteuer vom Grundeigen-
tum Verwaltungsvorschriften erlassen. 
 
 

§ 13  
Beschlüsse über Festsetzung, Art und Höhe der Kirch ensteuer 

 
(1) Die Landessynode bestimmt durch Kirchensteuerbeschluss in der Form eines Kir-
chengesetzes, welche Kirchensteuern nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 erhoben werden 
und legt die Hebesätze fest.  
 
(2) Der Kirchengemeinderat bestimmt durch Kirchengrundsteuerbeschluss, ob Kirchen-
steuern vom Grundeigentum für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Kirchensteuer 
A) und für sonstige Grundstücke (Kirchensteuer B) einzeln oder nebeneinander erhoben 
werden, und legt ihre Hebesätze fest. Die Landessynode kann hierfür in dem Kirchen-
gesetz nach Absatz 1 Rahmenbestimmungen erlassen. Der Kirchengrundsteuerbe-
schluss bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch den Kirchenkreisrat. Die 
Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn eine Stellungnahme des Landeskirchenam-
tes eingeholt worden ist, soweit es nicht dafür Verwaltungsvorschriften aufgestellt hat.  
 
(3) Der Kirchensteuerbeschluss ist im Kirchlichen Amtsblatt bekannt zu machen. Kir-
chengrundsteuerbeschlüsse nach Absatz 2 sind in ortsüblicher Weise bekannt zu ma-
chen.  
 
(4) Beschlüsse nach Absatz 1 und 2 enthalten neben den Hebesätzen die Anrech-
nungsbestimmungen, die Staffelungssätze und die Bemessungsgrundlagen. Außerdem 
sind Zeitpunkt und Höhe der Vorauszahlungen auf kirchlich verwaltete Kirchensteuern 
im Kirchensteuerbeschluss bzw. Kirchengrundsteuerbeschluss zu bestimmen. Im Kir-
chensteuerbeschluss und Kirchengrundsteuerbeschluss kann festgelegt werden, dass 
Kirchensteuern einer Art auf Kirchensteuern einer anderen Art angerechnet werden. 
 
(5) Der Kirchensteuerbeschluss und der Kirchengrundsteuerbeschluss werden für ein 
Jahr gefasst. Der Kirchensteuerbeschluss und der Kirchengrundsteuerbeschluss gelten 
weiter, solange kein neuer wirksam geworden ist. 
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§ 14  

Kirchensteuererhebungsverfahren für die in Brandenb urg oder  
Niedersachsen wohnenden Kirchenmitglieder 

 
(1) Für den im Land Brandenburg liegenden Bereich der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Norddeutschland findet das Kirchengesetz über die Erhebung von Kirchensteu-
ern (Kirchensteuerordnung – KiStO ev. – ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30. November 2009 (KABl. S. 212) der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz in seiner jeweils geltenden Fassung Anwendung. 
 
(2) Für den im Land Niedersachsen liegenden Bereich der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland findet das Kirchengesetz der Konföderation evangelischer 
Kirchen in Niedersachsen über die Erhebung von Kirchensteuern in den Evangelischen 
Landeskirchen vom 14. Juli 1972 (Kirchl. Amtsbl. Hannover S. 107 ff.) in seiner jeweils 
geltenden Fassung Anwendung. 

 
 

Abschnitt 3  
Verwaltung der Kirchensteuern  

 
 

§ 15  
Grundsatz der Verwaltung der Kirchensteuer 

 
(1) Die Kirchensteuern werden grundsätzlich von den Kirchengemeinden und den Kir-
chenkreisen verwaltet. 

 
(2) Die Festsetzung der von den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen verwalteten 
Kirchensteuern erfolgt durch Kirchensteuerbescheid. Der Kirchensteuerbescheid enthält 
die Bemessungsgrundlage, die Hebesätze, die angeforderten Beträge, die Fälligkeits-
termine sowie eine Rechtsbehelfsbelehrung und die Angabe der Stelle, an welche die 
angeforderten Beträge zu entrichten sind. 

 
(3) Der Kirchensteuerbescheid ist der oder dem Kirchensteuerpflichtigen durch einfa-
chen Brief bekannt zu geben. 
 
 

§ 16 
Übertragung der Verwaltung der Kirchensteuer 

 
(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern vom Einkommen kann nach Maßgabe der lan-
desgesetzlichen Bestimmungen den Finanzämtern übertragen werden. 
 
(2) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzämtern übertragen ist, richtet 
sich deren Festsetzung und Erhebung nach den einschlägigen staatlichen Bestimmun-
gen. 
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§ 17  
Steuergeheimnis 

 
(1) Die Mitglieder der mit der Erhebung von Kirchensteuern befassten und für die Ent-
scheidung über Rechtsbehelfe zuständigen Organe und alle an der Festsetzung, Erhe-
bung und sonstigen Verwaltung von Kirchensteuern beteiligten Personen sind verpflich-
tet, das Steuergeheimnis gemäß § 30 der Abgabenordnung zu wahren. 
 
(2) Unterlagen über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind in gesonder-
ten Akten zu führen und vertraulich zu behandeln. Sie sollen nur denjenigen Personen 
bekannt gemacht werden, die sie zur Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgaben benötigen.  
 
 

§ 18  
Vorauszahlungen 

 
Vorauszahlungen für die von den Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern richten sich 
nach den für die Maßstabsteuern geltenden Bestimmungen. Entsprechend können auch 
für die nicht von den Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern Vorauszahlungen erho-
ben werden. 
 
 

§ 19  
Veränderung der Maßstabsteuer oder sonstiger Bemess ungsgrundla-

gen für die Kirchensteuer 
  
(1) Wird die Maßstabsteuer oder die sonstige Bemessungsgrundlage für die Kirchen-
steuer berichtigt oder geändert, so ist auch der Kirchensteuerbescheid entsprechend zu 
ändern, auch soweit der Kirchensteuerbescheid bereits unanfechtbar geworden ist. Dies 
gilt auch, wenn die Maßstabsteuer aus Rechtsgründen zu erstatten ist. Auf das beson-
dere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe ist Satz 1 entsprechend anzuwenden. 

 
(2) Wird die Maßstabsteuer ganz oder teilweise abweichend festgesetzt, gestundet oder 
aus Billigkeitsgründen erlassen oder niedergeschlagen oder wird die Vollziehung des 
Bescheides über die Maßstabsteuer ausgesetzt oder die Vollstreckung beschränkt oder 
eingestellt, so umfasst die Entscheidung des Finanzamtes ohne besonderen Antrag 
auch die danach bemessene Kirchensteuer. Auf das besondere Kirchgeld in glaubens-
verschiedener Ehe ist Satz 1 entsprechend anzuwenden.  
 
(3) Die Entscheidung wird von der Stelle getroffen, die die Kirchensteuer verwaltet. 
 

 
§ 20  

Stundung, Erlass, abweichende Festsetzung und Niede rschlagung 
durch den Kirchensteuergläubiger  

   
(1) Der Kirchensteuergläubiger kann die Kirchensteuer aus Billigkeitsgründen stunden, 
erlassen, niederschlagen oder abweichend festsetzen. Das Landeskirchenamt kann 
hierfür Verwaltungsvorschriften erlassen. 
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(2) Kirchensteuern können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung 
bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für die Kirchensteuerpflichtige bzw. den Kirchen-
steuerpflichtigen bedeutet und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint.  
 
(3) Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlassen werden, wenn deren Einzie-
hung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre oder wenn kirchliche Gründe dies 
erforderlich machen. Unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete 
Beträge erstattet oder angerechnet werden.  
 
(4) Kirchensteuern dürfen niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einzie-
hung keinen Erfolg haben wird oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis 
zu dem angeforderten Betrag stehen. 
 
(5) Der Kirchenkreisrat trifft die Entscheidung für die Kirchensteuern vom Einkommen. 
Zuvor ist eine Stellungnahme des Landeskirchenamtes einzuholen, soweit es nicht da-
für Verwaltungsvorschriften aufgestellt hat. Der Kirchengemeinderat trifft die Entschei-
dung für die übrigen Kirchensteuern. Zuvor ist eine Stellungnahme des Kirchenkreisra-
tes einzuholen, soweit er nicht dafür Verwaltungsvorschriften aufgestellt hat. 
 
(6) Das Landeskirchenamt entscheidet, ob und inwieweit von den Kirchensteuergläubi-
gern gewährte Erlasse auf die Kirchensteuer vom Einkommen als unumgänglich aner-
kannt werden können. Nicht als unumgänglich anerkannte Erlasse werden von den Kir-
chensteuerzuweisungen des jeweiligen Kirchenkreises abgezogen. 
 
(7) Entscheidungen der Kirche über Anträge auf Stundung, Erlass oder Niederschla-
gung von Kirchensteuern in den Fällen des Absatzes 1 binden die Finanzverwaltung. 
Diese ist über die Entscheidung zu informieren.  
 
(8) Soweit einem Antrag nicht stattgegeben wird, ist die Entscheidung zu begründen, mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der Antragstellerin bzw. dem Antragstel-
ler bekannt zu geben. 
 
 

§ 21  
Verjährung 

 
Für die Verjährung von Kirchensteuern gelten die Bestimmungen der Abgabenordnung 
entsprechend.  
 
 

§ 22  
Beitreibung 

 
Kirchensteuern werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. Soweit die Kir-
chensteuer durch die Kirchengemeinde verwaltet wird, bedarf es eines Antrages bei der 
zuständigen Stelle durch den Kirchengemeinderat. 
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Abschnitt 4 
Rechtsmittel  

 
 

§ 23  
Rechtsbehelfsverfahren  

 
Der bzw. dem Steuerpflichtigen steht gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer der 
außergerichtliche Rechtsbehelf nach Maßgabe staatlichen Rechts und nach Maßgabe 
dieses Kirchengesetzes zu. Rechtsbehelfe gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer 
können nicht auf Einwendungen gegen die der Kirchensteuer zugrunde liegende Maß-
stabsteuer gestützt werden. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs hat keine aufschieben-
de Wirkung. 
 
 

§ 24  
Einspruchsverfahren  

 
(1) Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz im Sinne der Abgabenordnung in Mecklenburg-
Vorpommern oder in der Freien und Hansestadt Hamburg haben, können nach Maßga-
be des Siebten Teils der Abgabenordnung Einspruch einlegen. Der Einspruch ist inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides bei der im Steuerbescheid 
angegebenen Stelle einzulegen. 
 
(2) Ist die Verwaltung der Kirchensteuer den Finanzämtern übertragen, so entscheidet 
das zuständige Finanzamt über den Einspruch.  

 
 

§ 25  
Widerspruchsverfahren  

 
(1) Steuerpflichtige, die ihren Wohnsitz im Sinne der Abgabenordnung in Brandenburg, 
Niedersachsen oder Schleswig-Holstein haben, können in Fällen der Kirchensteuer vom 
Einkommen beim Kirchenkreisrat und im Übrigen beim Kirchengemeinderat Wider-
spruch einlegen.  
 
(2) Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an 
dem der Kirchensteuerbescheid der oder dem zur Kirchensteuer Herangezogenen als 
bekannt gegeben gilt. Bei einer durch das Finanzamt erhobenen oder im Wege des 
Steuerabzugs vom Arbeitslohn einbehaltenen Kirchensteuer gilt ein innerhalb der Frist 
des Satzes 1 bei dem zuständigen Finanzamt eingelegter Widerspruch als rechtzeitig 
eingelegt. 
 
(3) Der Widerspruch ist schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Es 
soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den der Widerspruch gerichtet ist. Es 
soll angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten und seine Aufhe-
bung beantragt wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die 
Beweismittel angeführt werden. 
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(4) Über den Widerspruch entscheidet der Kirchenkreisrat bzw. der Kirchengemeinde-
rat. Vor der Entscheidung des Kirchenkreisrates oder des Kirchengemeinderates ist ei-
ne Stellungnahme des Landeskirchenamtes einzuholen, soweit es nicht dafür Verwal-
tungsvorschriften aufgestellt hat. Wird dem die Kirchengrundsteuer betreffenden Wider-
spruch durch den Kirchengemeinderat nicht abgeholfen, entscheidet der Kirchenkreisrat 
des Kirchenkreises.  
 
(5) Die Widerspruchsentscheidung ist zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
zu versehen und bekannt zu geben. 
 
 

§ 26  
Beschwerdeverfahren gegen ablehnende Billigkeitsent scheidungen  

 
(1) Steuerpflichtige können gegen Entscheidungen über Anträge auf Stundung oder Er-
lass Beschwerde bei der kirchlichen Stelle einlegen, die die Entscheidung getroffen hat.  

 
(2) Die Beschwerdefrist beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem 
der Bescheid als bekannt gegeben gilt. 
 
(3) Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Es soll 
der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den die Beschwerde gerichtet ist. Es soll 
angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten und seine Aufhebung 
beantragt wird. Ferner sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Be-
weismittel angeführt werden. 

 
(4) Wird der Beschwerde durch den Kirchenkreisrat oder den Kirchengemeinderat nicht 
abgeholfen, entscheidet das Landeskirchenamt. 

 
(5) Die Beschwerdeentscheidung ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. Sie ist der Person, die die Beschwerde eingelegt hat, und der kir-
chensteuerberechtigten Körperschaft bekannt zu geben. 
 
 

§ 27  
Gemeinsame Vorschriften für Widerspruch und Beschwe rde  

 
(1) Widersprüche oder Beschwerden, die nicht innerhalb der gesetzlichen Frist eingelegt 
worden sind, werden als unzulässig verworfen. Wurde die Frist ohne Verschulden ver-
säumt, ist auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Der Antrag 
muss innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses, spätestens jedoch inner-
halb eines Jahres seit dem Ende der versäumten Frist, gestellt werden. § 110 der Ab-
gabenordnung gilt entsprechend. 

 
(2) Entscheidungen kirchlicher Stellen über Widerspruch oder Beschwerde ergehen ge-
bührenfrei.  
 
(3) Ergänzend finden die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechen-
de Anwendung. 
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(4) Die zur Entscheidung über Widerspruch oder Beschwerde zuständige Stelle kann 
auf Antrag die Vollziehung des angefochtenen Bescheides aussetzen. § 361 der Abga-
benordnung gilt entsprechend.  
 
 

§ 28  
Klageverfahren  

 
(1) Gegen Entscheidungen nach § 24, § 25 und § 26 kann Klage bei dem zuständigen 
staatlichen Gericht nach Maßgabe der dafür geltenden Bestimmungen erhoben werden. 
 
(2) Der Kirchensteuergläubiger soll sich durch das Landeskirchenamt vertreten lassen.  
 
 

Abschnitt 5 
Kirchensteueraufkommen  

 
 

§ 29  
Kirchensteuereingänge 

 
(1) Die von den Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern fließen von den staatlichen 
Finanzverwaltungen unmittelbar dem Landeskirchenamt zu. Das Landeskirchenamt 
verwaltet das Kirchensteueraufkommen treuhänderisch.  
 
(2) Den Kirchenkreisen ist über die voraussichtliche Entwicklung des Kirchensteuerauf-
kommens und über die Weiterleitung desselben regelmäßig, mindestens halbjährlich, 
Bericht zu erstatten. 
 
 

§ 30  
Kirchensteueraufkommen 

 
(1) Für das Kirchensteueraufkommen eines jeden Jahres sind die in der Zeit vom 
1. Januar bis zum Ablauf des 31. Dezember als Kirchensteuern vom Einkommen einge-
gangenen Beträge zugrunde zu legen. 

 
(2) Mit dem Kirchensteueraufkommen gemäß Absatz 1 werden folgende Ansprüche und 
Verpflichtungen verrechnet:  

 
1. die durch das Erhebungsverfahren entstehenden Kosten,  
2. der Kirchensteuerausgleich mit Kirchensteuerberechtigten außerhalb der Evange-

lisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland,  
3. die Rückstellung von Beträgen zum Ausgleich von anderen Kirchen nach Num-

mer 2 (Clearing-Rückstellung),  
4. die von den Soldatinnen und Soldaten entrichteten Kirchensteuern,  
5. die Kirchensteuererstattungen im Einzelfall. 
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(3) Die Anteile der im staatlichen Einzugsverfahren beteiligten Kirchen sollen durch 
Auswertung der Lohnsteuerbelege und der Veranlagungsunterlagen ermittelt werden, 
soweit nicht eine zwischenkirchliche Vereinbarung besteht.  
 
 

§ 31  
Weiterleitung der Kirchensteuern 

 
Das Landeskirchenamt leitet die eingegangenen Kirchensteuern vom Einkommen mo-
natlich nach Eingang der letzten Rate von den Ländern weiter. Es sind angemessene 
Abschlagszahlungen zu entrichten. 
 
 

§ 32  
Ausschuss der kirchensteuerberechtigten Körperschaf ten  

 
(1) Die Landessynode bestellt einen aus fünf Personen bestehenden Ausschuss der 
kirchensteuerberechtigten Körperschaften aus dem Bereich der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland. Zwei Mitglieder und deren persönliche Stell-
vertretung werden aus dem Finanzausschuss der Landessynode gewählt. Die übrigen 
drei Mitglieder werden vom Finanzbeirat der Kirchenkreise benannt, je ein Mitglied und 
eine persönliche Stellvertretung aus jedem Sprengel. Die persönliche Stellvertretung ist 
zugleich Ersatzmitglied.  
 
(2) Dem Ausschuss ist jährlich durch das Landeskirchenamt über die Abrechnung zu 
berichten, Gelegenheit zur Einsicht in die Abrechnungsunterlagen zu gewähren und auf 
Anfrage Auskunft zu erteilen. In Kirchensteuerangelegenheiten von grundsätzlicher Be-
deutung berät dieser Ausschuss Landessynode, Kirchenleitung und Landeskirchenamt.  
 
 

§ 33  
Verwaltungsvereinbarungen mit anderen Kirchen 

 
(1) Das Landeskirchenamt ist befugt, mit Wirkung für und gegen die kirchensteuerbe-
rechtigten Körperschaften der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland Kir-
chensteuervereinbarungen sowie Pauschalierungsvereinbarungen mit anderen Kirchen 
abzuschließen und durchzuführen. Die Vereinbarungen bedürfen der vorherigen Bera-
tung des Ausschusses der kirchensteuerberechtigten Körperschaften (§ 32).  
 
(2) Das Landeskirchenamt kann Vereinbarungen über die auftragsweise Erhebung und 
Abführung von Kirchensteuern schließen, die von Kirchenmitgliedern einer anderen kir-
chensteuererhebenden Kirche aufgebracht werden.  
  
(3) Vereinbarungen nach Absatz 1 und 2 sind dem jeweiligen Land anzuzeigen und im 
Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen.  
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Abschnitt 6 
Ergänzende Vorschriften 

 
 

§ 34  
Verfahrensrechtliche Vorschriften 

 
(1) Soweit sich aus den Kirchensteuergesetzen der Länder, diesem Kirchengesetz oder 
anderen Bestimmungen nichts anderes ergibt, finden die für die Maßstabsteuern gel-
tenden Vorschriften, insbesondere die Abgabenordnung, sowie die zu ihrer Durchfüh-
rung erlassenen Rechtsvorschriften Anwendung. Nicht anzuwenden sind die Vorschrif-
ten über die Verzinsung, die Säumniszuschläge sowie die Bestimmungen über das 
Straf- und Bußgeldverfahren. Die Vorschriften über die Strafbarkeit der Verletzung des 
Steuergeheimnisses sind anzuwenden.  
 
(2) Die Vollstreckung der Kirchensteuern vom Einkommen obliegt den Finanzämtern. Es 
gelten die Vorschriften des Sechsten Teils der Abgabenordnung entsprechend. 
 
 

§ 35  
Veröffentlichung 

 
Unbeschadet der Veröffentlichung dieses Kirchengesetzes und des Kirchensteuerbe-
schlusses sowie ihrer Änderungen und Ergänzungen in der durch das jeweilige Land 
vorgeschriebenen Form erfolgt die Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt.  
 
 

§ 36  
Ausführungsbestimmungen  

 
(1) Die Kirchenleitung erlässt die zur Ausführung dieses Kirchengesetzes erforderlichen 
Rechtsverordnungen.  
 
(2) Die Kirchenleitung kann durch Rechtsverordnung Aufteilung und Verwendung der 
Kirchensteuer der Angehörigen der personalen Seelsorgebereiche im Sinne des Kir-
chengesetzes zur Regelung der evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland vom 8. März 1957 (ABl. EKD S. 257) regeln. 
 
 

§ 37  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft 
 
1. die Kirchliche Steuerordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck-

lenburgs vom 20. September 2008 (Kirchensteuerordnung) (KABl S. 65), 
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2. das Kirchensteuergesetz der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (Kir-
chensteuerordnung) vom 8. Oktober 1978 (GVOBl. S. 409), das zuletzt durch das 
Kirchengesetz vom 22. November 2008 (GVOBl. S. 326) geändert wurde, und 

 
3. die Kirchliche Steuerordnung der Pommerschen Evangelischen Kirche (Kirchen-

steuerordnung) vom 19. Oktober 2008 (ABl. Nr. 2 S. 2). 
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Anlage 2 
Auszüge aus dem Einkommensteuergesetz 

 
§ 26 Veranlagung von Ehegatten 

 
(1) 1Ehegatten können zwischen der Einzelveranlagung (§ 26a) und der Zusammenveranla-
gung (§ 26b) wählen, wenn  
1. beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 oder 2 oder 

des § 1a sind, 
2. sie nicht dauernd getrennt leben und 
3. bei ihnen die Voraussetzungen aus den Nummern 1 und 2 zu Beginn des Veranla-

gungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranlagungszeitraums eingetre-
ten sind. 

2Hat ein Ehegatte in dem Veranlagungszeitraum, in dem seine zuvor bestehende Ehe aufge-
löst worden ist, eine neue Ehe geschlossen und liegen bei ihm und dem neuen Ehegatten 
die Voraussetzungen des Satzes 1 vor, bleibt die zuvor bestehende Ehe für die Anwendung 
des Satzes 1 unberücksichtigt. 
 
(2) 1Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Einzelveranlagung 
wählt. 2Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide Ehegatten die Zusammenveran-
lagung wählen. 3Die Wahl wird für den betreffenden Veranlagungszeitraum durch Angabe in 
der Steuererklärung getroffen. 4Die Wahl der Veranlagungsart innerhalb eines Veranla-
gungszeitraums kann nach Eintritt der Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids nur noch ge-
ändert werden, wenn  
1. ein Steuerbescheid, der die Ehegatten betrifft, aufgehoben, geändert oder berichtigt wird 

und 
2. die Änderung der Wahl der Veranlagungsart der zuständigen Finanzbehörde bis zum 

Eintritt der Unanfechtbarkeit des Änderungs- oder Berichtigungsbescheids schriftlich o-
der elektronisch mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt worden ist und 

3. der Unterschiedsbetrag aus der Differenz der festgesetzten Einkommensteuer entspre-
chend der bisher gewählten Veranlagungsart und der festzusetzenden Einkommensteu-
er, die sich bei einer geänderten Ausübung der Wahl der Veranlagungsarten ergeben 
würde, positiv ist. 2Die Einkommensteuer der einzeln veranlagten Ehegatten ist hierbei 
zusammenzurechnen. 

 
(3) Wird von dem Wahlrecht nach Absatz 2 nicht oder nicht wirksam Gebrauch gemacht, so 
ist eine Zusammenveranlagung durchzuführen. 
 
 

§ 26a Einzelveranlagung von Ehegatten 
 

(1) 1Bei der Einzelveranlagung von Ehegatten sind jedem Ehegatten die von ihm bezogenen 
Einkünfte zuzurechnen. 2Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein deshalb zum Teil dem 
anderen Ehegatten zuzurechnen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte mitgewirkt hat. 
 
(2) 1Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigung nach § 
35a werden demjenigen Ehegatten zugerechnet, der die Aufwendungen wirtschaftlich getra-
gen hat. 2Auf übereinstimmenden Antrag der Ehegatten werden sie jeweils zur Hälfte abge-
zogen. 3Der Antrag des Ehegatten, der die Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat, ist in 
begründeten Einzelfällen ausreichend. 4§ 26 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 
(3) Die Anwendung des § 10d für den Fall des Übergangs von der Einzelveranlagung zur 
Zusammenveranlagung und von der Zusammenveranlagung zur Einzelveranlagung zwi-
schen zwei Veranlagungszeiträumen, wenn bei beiden Ehegatten nicht ausgeglichene Ver-
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luste vorliegen, wird durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates geregelt. 
 
 

§ 26b Zusammenveranlagung von Ehegatten 
 

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten werden die Einkünfte, die die Ehegatten er-
zielt haben, zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und, soweit 
nichts anderes vorgeschrieben ist, die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger 
behandelt. 
 
 

§ 32a Einkommensteuertarif 
 

(1) 1Die tarifliche Einkommensteuer im Veranlagungszeitraum 2013 bemisst sich nach dem 
zu versteuernden Einkommen. 2Sie beträgt vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 
34c jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen  
1. bis 8 130 Euro (Grundfreibetrag): 

0; 
2. von 8 131 Euro bis 13 469 Euro: 

(933,70 • y + 1 400) • y; 
3. von 13 470 Euro bis 52 881 Euro: 

(228,74 • z + 2 397) • z + 1 014; 
4. von 52 882 Euro bis 250 730 Euro: 

0,42 • x – 8 196; 
5. von 250 731 Euro an: 

0,45 • x – 15 718. 
3„y“ ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 4„z“ ist ein Zehntausends-
tel des 13 469 Euro übersteigenden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. 5„x“ ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu ver-
steuernde Einkommen. 6Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen Euro-
Betrag abzurunden. 
 
(2) bis (4) (weggefallen) 
 
(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den, beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 
34c das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteu-
ernden Einkommens nach Absatz 1 ergibt (Splitting-Verfahren). 
 
(6) 1Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden zur Berechnung der tariflichen Ein-
kommensteuer für das zu versteuernde Einkommen  
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum, der dem Ka-

lenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuerpflichtige und 
sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des § 26 
Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben, 

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, in dem er sein Ein-
kommen bezogen hat, aufgelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr  
a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte die Voraussetzungen des § 

26 Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben, 
b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und 
c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte ebenfalls die Vorausset-

zungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 erfüllen. 
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2Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass der Steuerpflichtige nicht nach 
den §§ 26, 26a einzeln zur Einkommensteuer veranlagt wird. 
 
 

§ 32d Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kap italvermögen 
 

(1) 1Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht unter § 20 Absatz 8 
fallen, beträgt 25 Prozent. 2Die Steuer nach Satz 1 vermindert sich um die nach Maßgabe 
des Absatzes 5 anrechenbaren ausländischen Steuern. 3Im Fall der Kirchensteuerpflicht er-
mäßigt sich die Steuer nach den Sätzen 1 und 2 um 25 Prozent der auf die Kapitalerträge 
entfallenden Kirchensteuer. 4Die Einkommensteuer beträgt damit  
  e – 4q   

  4 +k . 
5Dabei sind „e“ die nach den Vorschriften des § 20 ermittelten Einkünfte, „q“ die nach Maß-
gabe des Absatzes 5 anrechenbare ausländische Steuer und „k“ der für die Kirchensteuer 
erhebende Religionsgesellschaft (Religionsgemeinschaft) geltende Kirchensteuersatz. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht  
1. für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 4 und 7 sowie Absatz 2 Satz 1 

Nummer 4 und 7,  
a) wenn Gläubiger und Schuldner einander nahe stehende Personen sind, so-

weit die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften 
sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen und § 20 Absatz 9 Satz 1 
zweiter Halbsatz keine Anwendung findet, 

b) wenn sie von einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft an einen Anteils-
eigner gezahlt werden, der zu mindestens 10 Prozent an der Gesellschaft o-
der Genossenschaft beteiligt ist. 2Dies gilt auch, wenn der Gläubiger der Kapi-
talerträge eine dem Anteilseigner nahe stehende Person ist, oder 

c) soweit ein Dritter die Kapitalerträge schuldet und diese Kapitalanlage im Zu-
sammenhang mit einer Kapitalüberlassung an einen Betrieb des Gläubigers 
steht. 2Dies gilt entsprechend, wenn Kapital überlassen wird  
aa) an eine dem Gläubiger der Kapitalerträge nahestehende Person oder 
bb) an eine Personengesellschaft, bei der der Gläubiger der Kapitalerträge 

oder eine diesem nahestehende Person als Mitunternehmer beteiligt ist 
oder 

cc) an eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, an der der Gläubiger 
der Kapitalerträge oder eine diesem nahestehende Person zu mindes-
tens 10 Prozent beteiligt ist, 

sofern der Dritte auf den Gläubiger oder eine diesem nahestehende Person 
zurückgreifen kann. 3Ein Zusammenhang ist anzunehmen, wenn die Kapital-
anlage und die Kapitalüberlassung auf einem einheitlichen Plan beruhen. 
4Hiervon ist insbesondere dann auszugehen, wenn die Kapitalüberlassung in 
engem zeitlichen Zusammenhang mit einer Kapitalanlage steht oder die jewei-
ligen Zinsvereinbarungen miteinander verknüpft sind. 5Von einem Zusammen-
hang ist jedoch nicht auszugehen, wenn die Zinsvereinbarungen marktüblich 
sind oder die Anwendung des Absatzes 1 beim Steuerpflichtigen zu keinem 
Belastungsvorteil führt. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten sinngemäß, wenn das über-
lassene Kapital vom Gläubiger der Kapitalerträge für die Erzielung von Ein-
künften im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 6 und 7 eingesetzt wird. 

2Insoweit findet § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung; 
2. für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2. 2Insoweit findet § 20 

Absatz 6 keine Anwendung; 
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3. auf Antrag für Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 2 aus einer 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungs-
zeitraum, für den der Antrag erstmals gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar  
a) zu mindestens 25 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist oder 
b) zu mindestens 1 Prozent an der Kapitalgesellschaft beteiligt und beruflich für 

diese tätig ist. 
2Insoweit finden § 3 Nummer 40 Satz 2 und § 20 Absatz 6 und 9 keine Anwendung. 
3Der Antrag gilt für die jeweilige Beteiligung erstmals für den Veranlagungszeitraum, 
für den er gestellt worden ist. 4Er ist spätestens zusammen mit der Einkommensteu-
ererklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum zu stellen und gilt, solange er 
nicht widerrufen wird, auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume, ohne dass 
die Antragsvoraussetzungen erneut zu belegen sind. 5Die Widerrufserklärung muss 
dem Finanzamt spätestens mit der Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum 
zugehen, für den die Sätze 1 bis 4 erstmals nicht mehr angewandt werden sollen. 
6Nach einem Widerruf ist ein erneuter Antrag des Steuerpflichtigen für diese Beteili-
gung an der Kapitalgesellschaft nicht mehr zulässig; 

4. für sonstige Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 und für Einnah-
men im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 9 Satz 1 zweiter Halbsatz, soweit sie das 
Einkommen der leistenden Körperschaft gemindert haben; dies gilt nicht, soweit die 
verdeckte Gewinnausschüttung das Einkommen einer dem Steuerpflichtigen nahe 
stehenden Person erhöht hat und § 32a des Körperschaftsteuergesetzes auf die Ver-
anlagung dieser nahe stehenden Person keine Anwendung findet. 

 
(3) 1Steuerpflichtige Kapitalerträge, die nicht der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, hat 
der Steuerpflichtige in seiner Einkommensteuererklärung anzugeben. 2Für diese Kapitaler-
träge erhöht sich die tarifliche Einkommensteuer um den nach Absatz 1 ermittelten Betrag. 
 
(4) Der Steuerpflichtige kann mit der Einkommensteuererklärung für Kapitalerträge, die der 
Kapitalertragsteuer unterlegen haben, eine Steuerfestsetzung entsprechend Absatz 3 Satz 2 
insbesondere in Fällen eines nicht vollständig ausgeschöpften Sparer-Pauschbetrags, einer 
Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage nach § 43a Absatz 2 Satz 7, eines noch nicht 
im Rahmen des § 43a Absatz 3 berücksichtigten Verlusts, eines Verlustvortrags nach § 20 
Absatz 6 und noch nicht berücksichtigter ausländischer Steuern, zur Überprüfung des Steu-
ereinbehalts dem Grund oder der Höhe nach oder zur Anwendung von Absatz 1 Satz 3 be-
antragen. 
 
(5) 1In den Fällen der Absätze 3 und 4 ist bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit auslän-
dischen Kapitalerträgen in dem Staat, aus dem die Kapitalerträge stammen, zu einer der 
deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer herangezogen werden, die auf auslän-
dische Kapitalerträge festgesetzte und gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungs-
anspruch gekürzte ausländische Steuer, jedoch höchstens 25 Prozent ausländische Steuer 
auf den einzelnen Kapitalertrag, auf die deutsche Steuer anzurechnen. 2Soweit in einem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die Anrechnung einer ausländischen 
Steuer einschließlich einer als gezahlt geltenden Steuer auf die deutsche Steuer vorgesehen 
ist, gilt Satz 1 entsprechend. 3Die ausländischen Steuern sind nur bis zur Höhe der auf die im 
jeweiligen Veranlagungszeitraum bezogenen Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 entfal-
lenden deutschen Steuer anzurechnen. 
 
(6) 1Auf Antrag des Steuerpflichtigen werden anstelle der Anwendung der Absätze 1, 3 und 4 
die nach § 20 ermittelten Kapitaleinkünfte den Einkünften im Sinne des § 2 hinzugerechnet 
und der tariflichen Einkommensteuer unterworfen, wenn dies zu einer niedrigeren Einkom-
mensteuer einschließlich Zuschlagsteuern führt (Günstigerprüfung). 2Absatz 5 ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass die nach dieser Vorschrift ermittelten ausländischen Steuern 
auf die zusätzliche tarifliche Einkommensteuer anzurechnen sind, die auf die hinzugerechne-
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ten Kapitaleinkünfte entfällt. 3Der Antrag kann für den jeweiligen Veranlagungszeitraum nur 
einheitlich für sämtliche Kapitalerträge gestellt werden. 4Bei zusammenveranlagten Ehegat-
ten kann der Antrag nur für sämtliche Kapitalerträge beider Ehegatten gestellt werden. 
 
 

§ 34a Begünstigung der nicht entnommenen Gewinne 
 

(1) 1Sind in dem zu versteuernden Einkommen nicht entnommene Gewinne aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit (§ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
bis 3) im Sinne des Absatzes 2 enthalten, ist die Einkommensteuer für diese Gewinne auf 
Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit einem Steuersatz von 28,25 Prozent zu 
berechnen; dies gilt nicht, soweit für die Gewinne der Freibetrag nach § 16 Absatz 4 oder die 
Steuerermäßigung nach § 34 Absatz 3 in Anspruch genommen wird oder es sich um Gewin-
ne im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 4 handelt. 2Der Antrag nach Satz 1 ist für jeden Be-
trieb oder Mitunternehmeranteil für jeden Veranlagungszeitraum gesondert bei dem für die 
Einkommensbesteuerung zuständigen Finanzamt zu stellen. 3Bei Mitunternehmeranteilen 
kann der Steuerpflichtige den Antrag nur stellen, wenn sein Anteil am nach § 4 Absatz 1 Satz 
1 oder § 5 ermittelten Gewinn mehr als 10 Prozent beträgt oder 10 000 Euro übersteigt. 4Der 
Antrag kann bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbescheids für den nächsten 
Veranlagungszeitraum vom Steuerpflichtigen ganz oder teilweise zurückgenommen werden; 
der Einkommensteuerbescheid ist entsprechend zu ändern. 5Die Festsetzungsfrist endet 
insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den nächsten Veranlagungszeitraum abgelau-
fen ist. 
(2) Der nicht entnommene Gewinn des Betriebs oder Mitunternehmeranteils ist der nach § 4 
Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelte Gewinn vermindert um den positiven Saldo der Entnah-
men und Einlagen des Wirtschaftsjahres. 
 
(3) 1Der Begünstigungsbetrag ist der im Veranlagungszeitraum nach Absatz 1 Satz 1 auf 
Antrag begünstigte Gewinn. 2Der Begünstigungsbetrag des Veranlagungszeitraums, vermin-
dert um die darauf entfallende Steuerbelastung nach Absatz 1 und den darauf entfallenden 
Solidaritätszuschlag, vermehrt um den nachversteuerungspflichtigen Betrag des Vorjahres 
und den auf diesen Betrieb oder Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 übertragenen nachver-
steuerungspflichtigen Betrag, vermindert um den Nachversteuerungsbetrag im Sinne des 
Absatzes 4 und den auf einen anderen Betrieb oder Mitunternehmeranteil nach Absatz 5 
übertragenen nachversteuerungspflichtigen Betrag, ist der nachversteuerungspflichtige Be-
trag des Betriebs oder Mitunternehmeranteils zum Ende des Veranlagungszeitraums. 
3Dieser ist für jeden Betrieb oder Mitunternehmeranteil jährlich gesondert festzustellen. 
 
(4) 1Übersteigt der positive Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjahres bei 
einem Betrieb oder Mitunternehmeranteil den nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelten 
Gewinn (Nachversteuerungsbetrag), ist vorbehaltlich Absatz 5 eine Nachversteuerung 
durchzuführen, soweit zum Ende des vorangegangenen Veranlagungszeitraums ein nach-
versteuerungspflichtiger Betrag nach Absatz 3 festgestellt wurde. 2Die Einkommensteuer auf 
den Nachversteuerungsbetrag beträgt 25 Prozent. 3Der Nachversteuerungsbetrag ist um die 
Beträge, die für die Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) anlässlich der Übertragung des Be-
triebs oder Mitunternehmeranteils entnommen wurden, zu vermindern. 
 
(5) 1Die Übertragung oder Überführung eines Wirtschaftsguts nach § 6 Absatz 5 Satz 1 bis 3 
führt unter den Voraussetzungen des Absatzes 4 zur Nachversteuerung. 2Eine Nachversteu-
erung findet nicht statt, wenn der Steuerpflichtige beantragt, den nachversteuerungspflichti-
gen Betrag in Höhe des Buchwerts des übertragenen oder überführten Wirtschaftsguts, 
höchstens jedoch in Höhe des Nachversteuerungsbetrags, den die Übertragung oder Über-
führung des Wirtschaftsguts ausgelöst hätte, auf den anderen Betrieb oder Mitunternehmer-
anteil zu übertragen. 
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(6) 1Eine Nachversteuerung des nachversteuerungspflichtigen Betrags nach Absatz 4 ist 
durchzuführen  
1. in den Fällen der Betriebsveräußerung oder -aufgabe im Sinne der §§ 14, 16 Absatz 

1 und 3 sowie des § 18 Absatz 3, 
2. in den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Kapi-

talgesellschaft oder eine Genossenschaft sowie in den Fällen des Formwechsels ei-
ner Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, 

3. wenn der Gewinn nicht mehr nach § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 5 ermittelt wird oder 
4. wenn der Steuerpflichtige dies beantragt. 
2In den Fällen der Nummern 1 und 2 ist die nach Absatz 4 geschuldete Einkommensteuer 
auf Antrag des Steuerpflichtigen oder seines Rechtsnachfolgers in regelmäßigen Teilbeträ-
gen für einen Zeitraum von höchstens zehn Jahren seit Eintritt der ersten Fälligkeit zinslos zu 
stunden, wenn ihre alsbaldige Einziehung mit erheblichen Härten für den Steuerpflichtigen 
verbunden wäre. 
(7) 1In den Fällen der unentgeltlichen Übertragung eines Betriebs oder Mitunternehmeran-
teils nach § 6 Absatz 3 hat der Rechtsnachfolger den nachversteuerungspflichtigen Betrag 
fortzuführen. 2In den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils zu 
Buchwerten nach § 24 des Umwandlungssteuergesetzes geht der für den eingebrachten 
Betrieb oder Mitunternehmeranteil festgestellte nachversteuerungspflichtige Betrag auf den 
neuen Mitunternehmeranteil über. 
 
(8) Negative Einkünfte dürfen nicht mit ermäßigt besteuerten Gewinnen im Sinne von Absatz 
1 Satz 1 ausgeglichen werden; sie dürfen insoweit auch nicht nach § 10d abgezogen wer-
den. 
 
(9) 1Zuständig für den Erlass der Feststellungsbescheide über den nachversteuerungspflich-
tigen Betrag ist das für die Einkommensbesteuerung zuständige Finanzamt. 2Die Feststel-
lungsbescheide können nur insoweit angegriffen werden, als sich der nachversteuerungs-
pflichtige Betrag gegenüber dem nachversteuerungspflichtigen Betrag des Vorjahres verän-
dert hat. 3Die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 können mit dem Einkommensteuer-
bescheid verbunden werden. 
 
(10) 1Sind Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar-
beit nach § 180 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgabenordnung gesondert 
festzustellen, können auch die Höhe der Entnahmen und Einlagen sowie weitere für die Ta-
rifermittlung nach den Absätzen 1 bis 7 erforderliche Besteuerungsgrundlagen gesondert 
festgestellt werden. 2Zuständig für die gesonderten Feststellungen nach Satz 1 ist das Fi-
nanzamt, das für die gesonderte Feststellung nach  
§ 180 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung zuständig ist. 3Die gesonderten Feststellun-
gen nach Satz 1 können mit der Feststellung nach § 180 Absatz 1 Nummer 2 der Abgaben-
ordnung verbunden werden. 4Die Feststellungsfrist für die gesonderte Feststellung nach Satz 
1 endet nicht vor Ablauf der Feststellungsfrist für die Feststellung nach § 180 Absatz 1 
Nummer 2 der Abgabenordnung. 
 
(11) 1Der Bescheid über die gesonderte Feststellung des nachversteuerungspflichtigen Be-
trags ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuerpflichtige einen Antrag 
nach Absatz 1 stellt oder diesen ganz oder teilweise zurücknimmt und sich die Besteue-
rungsgrundlagen im Einkommensteuerbescheid ändern. 2Dies gilt entsprechend, wenn der 
Erlass, die Aufhebung oder Änderung des Einkommensteuerbescheids mangels steuerlicher 
Auswirkung unterbleibt. 3Die Feststellungsfrist endet nicht, bevor die Festsetzungsfrist für 
den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, auf dessen Schluss der nachversteuerungspflich-
tige Betrag des Betriebs oder Mitunternehmeranteils gesondert festzustellen ist. 
 



7 

 

§ 36 Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer 
 
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit 
Ablauf des Veranlagungszeitraums. 
 
(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet:  
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen 

(§ 37); 
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer, soweit sie auf die bei der Veran-

lagung erfassten Einkünfte oder auf die nach § 3 Nummer 40 dieses Gesetzes oder 
nach § 8b Absatz 1 und 6 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung 
des Einkommens außer Ansatz bleibenden Bezüge entfällt und nicht die Erstattung 
beantragt oder durchgeführt worden ist. 2Die durch Steuerabzug erhobene Einkom-
mensteuer wird nicht angerechnet, wenn die in § 45a Absatz 2 oder Absatz 3 be-
zeichnete Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist. 3In den Fällen des § 8b Absatz 6 
Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes ist es für die Anrechnung ausreichend, wenn 
die Bescheinigung nach § 45a Absatz 2 und 3 vorgelegt wird, die dem Gläubiger der 
Kapitalerträge ausgestellt worden ist. 

 
(3) 1Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Nummer 2 sind auf volle Euro aufzurunden. 2Bei den 
durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils die Summe der Beträge einer einzelnen 
Abzugsteuer aufzurunden. 
 
(4) 1Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zuungunsten des Steuerpflichtigen 
ergibt, hat der Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag, soweit er den fällig gewor-
denen, aber nicht entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort, im Üb-
rigen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlusszahlung). 2Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss zugunsten des Steuer-
pflichtigen ergibt, wird dieser dem Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des Steuerbescheids 
ausgezahlt. 3Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt worden sind, wirkt die Auszahlung an einen Ehegatten auch für und gegen den ande-
ren Ehegatten. 
 
(5) 1In den Fällen des § 16 Absatz 3a kann auf Antrag des Steuerpflichtigen die festgesetzte 
Steuer, die auf den Aufgabegewinn und den durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart 
erzielten Gewinn entfällt, in fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden, wenn die Wirt-
schaftsgüter einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums zuzuordnen sind, sofern 
durch diese Staaten Amtshilfe entsprechend oder im Sinne der Richtlinie 77/799/EWG ein-
schließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durchführungsbestimmungen in 
den für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassungen oder eines entsprechen-
den Nachfolgerechtsakts und gegenseitige Unterstützung bei der Beitreibung im Sinne der 
Beitreibungsrichtlinie einschließlich der in diesem Zusammenhang anzuwendenden Durch-
führungsbestimmungen in den für den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden Fassun-
gen oder eines entsprechenden Nachfolgerechtsakts geleistet werden. 2Die erste Jahresrate 
ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten; die übri-
gen Jahresraten sind jeweils am 31. Mai der Folgejahre fällig. 3Die Jahresraten sind nicht zu 
verzinsen. 4Wird der Betrieb oder Teilbetrieb während dieses Zeitraums eingestellt, veräu-
ßert oder in andere als die in Satz 1 genannten Staaten verlegt, wird die noch nicht entrichte-
te Steuer innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt fällig; Satz 2 bleibt unberührt. 
5Ändert sich die festgesetzte Steuer, sind die Jahresraten entsprechend anzupassen. 
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§ 37a Pauschalierung der Einkommensteuer durch Drit te 
 

(1) 1Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass das Unternehmen, das Sachprämien im 
Sinne des § 3 Nummer 38 gewährt, die Einkommensteuer für den Teil der Prämien, der nicht 
steuerfrei ist, pauschal erhebt. 2Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer ist 
der gesamte Wert der Prämien, die den im Inland ansässigen Steuerpflichtigen zufließen. 
3Der Pauschsteuersatz beträgt 2,25 Prozent. 
 
(2) 1Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. 2Das 
Unternehmen hat die Prämienempfänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 
 
(3) 1Über den Antrag entscheidet das Betriebsstättenfinanzamt des Unternehmens  
(§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1). 2Hat das Unternehmen mehrere Betriebsstättenfinanz-
ämter, so ist das Finanzamt der Betriebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Be-
steuerung maßgebenden Prämien ermittelt werden. 3Die Genehmigung zur Pauschalierung 
wird mit Wirkung für die Zukunft erteilt und kann zeitlich befristet werden; sie erstreckt sich 
auf alle im Geltungszeitraum ausgeschütteten Prämien. 
 
(4) Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem Unternehmen in der 
Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebsstätte im Sinne des Absatzes 3 anzumelden und spätes-
tens am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 
 
 

§ 37b Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzu wendungen 
 
(1) 1Steuerpflichtige können die Einkommensteuer einheitlich für alle innerhalb eines Wirt-
schaftsjahres gewährten  
1. betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leis-

tung oder Gegenleistung erbracht werden, und 
2. Geschenke im Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, 
die nicht in Geld bestehen, mit einem Pauschsteuersatz von 30 Prozent erheben. 
2Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer sind die Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer; bei Zuwendungen an Arbeitnehmer verbun-
dener Unternehmen ist Bemessungsgrundlage mindestens der sich nach § 8 Absatz 3 Satz 
1 ergebende Wert. 3Die Pauschalierung ist ausgeschlossen,  
1. soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder 
2. wenn die Aufwendungen für die einzelne Zuwendung 
den Betrag von 10 000 Euro übersteigen. 
 
(2) 1Absatz 1 gilt auch für betrieblich veranlasste Zuwendungen an Arbeitnehmer des Steu-
erpflichtigen, soweit sie nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbracht werden. 2In den Fällen des § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 8, Absatz 3, § 40 
Absatz 2 sowie in Fällen, in denen Vermögensbeteiligungen überlassen werden, ist Absatz 1 
nicht anzuwenden; Entsprechendes gilt, soweit die Zuwendungen nach § 40 Absatz 1 pau-
schaliert worden sind. 3§ 37a Absatz 1 bleibt unberührt. 
 
(3) 1Die pauschal besteuerten Sachzuwendungen bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte 
des Empfängers außer Ansatz. 2Auf die pauschale Einkommensteuer ist § 40 Absatz 3 sinn-
gemäß anzuwenden. 3Der Steuerpflichtige hat den Empfänger von der Steuerübernahme zu 
unterrichten. 
 
(4) 1Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem die Sachzuwen-
dung gewährenden Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung der Betriebsstätte nach § 
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41 Absatz 2 anzumelden und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des für die Betriebs-
stätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt 
abzuführen. 2Hat der Steuerpflichtige mehrere Betriebsstätten im Sinne des Satzes 1, so ist 
das Finanzamt der Betriebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Besteuerung maß-
gebenden Sachbezüge ermittelt werden. 
 
 

§ 40 Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fä llen 
 
(1) 1Das Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) kann auf Antrag des 
Arbeitgebers zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vorschrif-
ten des § 38a zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit  
1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen gewährt 

werden oder 
2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber 

die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat. 
2Bei der Ermittlung des Pauschsteuersatzes ist zu berücksichtigen, dass die in Absatz 3 vor-
geschriebene Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber für den Arbeit-
nehmer eine in Geldeswert bestehende Einnahme im Sinne des § 8 Absatz 1 darstellt (Net-
tosteuersatz). 3Die Pauschalierung ist in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 ausgeschlos-
sen, soweit der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von mehr als 1 000 Euro 
im Kalenderjahr gewährt. 4Der Arbeitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizufügen, aus 
der sich der durchschnittliche Steuersatz unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Jah-
resarbeitslöhne und der durchschnittlichen Jahreslohnsteuer in jeder Steuerklasse für dieje-
nigen Arbeitnehmer ergibt, denen die Bezüge gewährt werden sollen oder gewährt worden 
sind. 
 
(2) 1Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschsteu-
ersatz von 25 Prozent erheben, soweit er  
1. arbeitstäglich Mahlzeiten im Betrieb an die Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt 

abgibt oder Barzuschüsse an ein anderes Unternehmen leistet, das arbeitstäglich 
Mahlzeiten an die Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt abgibt. 2Voraussetzung 
ist, dass die Mahlzeiten nicht als Lohnbestandteile vereinbart sind, 

2. Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen zahlt, 
3. Erholungsbeihilfen gewährt, wenn diese zusammen mit Erholungsbeihilfen, die in 

demselben Kalenderjahr früher gewährt worden sind, 156 Euro für den Arbeitnehmer, 
104 Euro für dessen Ehegatten und 52 Euro für jedes Kind nicht übersteigen und der 
Arbeitgeber sicherstellt, dass die Beihilfen zu Erholungszwecken verwendet werden, 

4. Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen anlässlich einer Tätigkeit im Sinne 
des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 Satz 2 bis 4 zahlt, soweit diese die dort bezeich-
neten Pauschbeträge um nicht mehr als 100 Prozent übersteigen, 

5. den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn unentgeltlich 
oder verbilligt Personalcomputer übereignet; das gilt auch für Zubehör und Internet-
zugang. 2Das Gleiche gilt für Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Inter-
netnutzung gezahlt werden. 

2Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 15 Prozent für Sach-
bezüge in Form der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung eines Arbeitnehmers zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte und für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistete Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte erheben, soweit diese Bezüge den Betrag nicht übersteigen, den der 
Arbeitnehmer nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 als Werbungskosten gel-
tend machen könnte, wenn die Bezüge nicht pauschal besteuert würden. 3Die nach Satz 2 
pauschal besteuerten Bezüge mindern die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 
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abziehbaren Werbungskosten; sie bleiben bei der Anwendung des § 40a Absatz 1 bis 4 au-
ßer Ansatz. 
 
(3) 1Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen. 2Er ist Schuldner der 
pauschalen Lohnsteuer; auf den Arbeitnehmer abgewälzte pauschale Lohnsteuer gilt als 
zugeflossener Arbeitslohn und mindert nicht die Bemessungsgrundlage. 3Der pauschal be-
steuerte Arbeitslohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Veranlagung zur Ein-
kommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Ansatz. 4Die pauschale Lohn-
steuer ist weder auf die Einkommensteuer noch auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen. 
 
 

§ 40a Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbes chäftigte und  
geringfügig Beschäftigte 

 
(1) 1Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (§ 39e Absatz 4 Satz 2) oder die Vorlage einer Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39e Absatz 7 oder Absatz 8) bei Arbeitnehmern, die nur 
kurzfristig beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent 
des Arbeitslohns erheben. 2Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer 
bei dem Arbeitgeber gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die Dau-
er der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigt und  
1. der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 62 Euro durchschnittlich je Arbeits-

tag nicht übersteigt oder 
2. die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird. 
 
(2) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (§ 39e Absatz 4 Satz 2) oder die Vorlage einer Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39e Absatz 7 oder Absatz 8) die Lohnsteuer einschließ-
lich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern (einheitliche Pauschsteuer) für das Arbeitsent-
gelt aus geringfügigen Beschäftigungen im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 oder des § 8a 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, für das er Beiträge nach § 168 Absatz 1 Nummer 1b 
oder 1c (geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte) oder nach § 172 Absatz 3 oder 3a 
(versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte) des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu ent-
richten hat, mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz in Höhe von insgesamt 2 Prozent des 
Arbeitsentgelts erheben. 
 
(2a) Hat der Arbeitgeber in den Fällen des Absatzes 2 keine Beiträge nach § 168 Absatz 1 
Nummer 1b oder 1c oder nach § 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch zu entrichten, kann er unter Verzicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmalen (§ 39e Absatz 4 Satz 2) oder die Vorlage einer Bescheinigung für den Lohn-
steuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39e Absatz 7 oder Absatz 8) die Lohnsteuer mit einem 
Pauschsteuersatz in Höhe von 20 Prozent des Arbeitsentgelts erheben. 
 
(3) 1Abweichend von den Absätzen 1 und 2a kann der Arbeitgeber unter Verzicht auf den 
Abruf von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (§ 39e Absatz 4 Satz 2) oder die 
Vorlage einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug (§ 39 Absatz 3 oder § 39e Absatz 7 
oder Absatz 8) bei Aushilfskräften, die in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft im Sinne 
des § 13 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 ausschließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen 
Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 5 Prozent des 
Arbeitslohns erheben. 2Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind Personen, die für die 
Ausführung und für die Dauer von Arbeiten, die nicht ganzjährig anfallen, beschäftigt werden; 
eine Beschäftigung mit anderen land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten ist unschädlich, 
wenn deren Dauer 25 Prozent der Gesamtbeschäftigungsdauer nicht überschreitet. 
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3Aushilfskräfte sind nicht Arbeitnehmer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen Fachkräf-
ten gehören oder die der Arbeitgeber mehr als 180 Tage im Kalenderjahr beschäftigt. 
 
(4) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 und 3 sind unzulässig  
1. bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer durch-

schnittlich je Arbeitsstunde 12 Euro übersteigt, 
2. bei Arbeitnehmern, die für eine andere Beschäftigung von demselben Arbeitgeber 

Arbeitslohn beziehen, der nach § 39b oder § 39c dem Lohnsteuerabzug unterworfen 
wird. 

 
(5) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist § 40 Absatz 3 anzuwenden. 
 
(6) 1Für die Erhebung der einheitlichen Pauschsteuer nach Absatz 2 ist die Deutsche Ren-
tenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus zuständig. 2Die Regelun-
gen zum Steuerabzug vom Arbeitslohn sind entsprechend anzuwenden. 3Für die Anmel-
dung, Abführung und Vollstreckung der einheitlichen Pauschsteuer gelten dabei die Rege-
lungen für die Beiträge nach § 168 Absatz 1 Nummer 1b oder 1c oder nach § 172 Absatz 3 
oder 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. 4Die Deutsche Rentenversicherung 
Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus hat die einheitliche Pauschsteuer auf die 
erhebungsberechtigten Körperschaften aufzuteilen; dabei entfallen aus Vereinfachungsgrün-
den 90 Prozent der einheitlichen Pauschsteuer auf die Lohnsteuer, 5 Prozent auf den Solida-
ritätszuschlag und 5 Prozent auf die Kirchensteuern. 5Die erhebungsberechtigten Kirchen 
haben sich auf eine Aufteilung des Kirchensteueranteils zu verständigen und diesen der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus mitzutei-
len. 6Die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See/Verwaltungsstelle Cottbus ist 
berechtigt, die einheitliche Pauschsteuer nach Absatz 2 zusammen mit den Sozialversiche-
rungsbeiträgen beim Arbeitgeber einzuziehen. 
 
 

§ 40b Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten  
Zukunftssicherungsleistungen 

 
(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Zuwendungen zum Aufbau einer nicht ka-
pitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung an eine Pensionskasse mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Zuwendungen erheben. 
 
(2) 1Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden Zuwendungen des Arbeitgebers für den 
Arbeitnehmer 1 752 Euro im Kalenderjahr übersteigen oder nicht aus seinem ersten Dienst-
verhältnis bezogen werden. 2Sind mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in der Pensionskasse 
versichert, so gilt als Zuwendung für den einzelnen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der sich bei 
einer Aufteilung der gesamten Zuwendungen durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer 
ergibt, wenn dieser Teilbetrag 1 752 Euro nicht übersteigt; hierbei sind Arbeitnehmer, für die 
Zuwendungen von mehr als 2 148 Euro im Kalenderjahr geleistet werden, nicht einzubezie-
hen. 3Für Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer aus Anlass der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses erbracht hat, vervielfältigt sich der Betrag von 1 752 Euro mit 
der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Ar-
beitgeber bestanden hat; in diesem Fall ist Satz 2 nicht anzuwenden. 4Der vervielfältigte Be-
trag vermindert sich um die nach Absatz 1 pauschal besteuerten Zuwendungen, die der Ar-
beitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs 
vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat. 
 
(3) Von den Beiträgen für eine Unfallversicherung des Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber 
die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Beiträge erheben, wenn 
mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag versichert sind und 
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der Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Beiträge nach Abzug der Versi-
cherungsteuer durch die Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, 62 Euro im Kalenderjahr 
nicht übersteigt. 
 
(4) In den Fällen des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 2 hat der Arbeitgeber die Lohn-
steuer mit einem Pauschsteuersatz in Höhe von 15 Prozent der Sonderzahlungen zu erhe-
ben. 
 
(5) 1§ 40 Absatz 3 ist anzuwenden. 2Die Anwendung des § 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auf 
Bezüge im Sinne des Absatzes 1, des Absatzes 3 und des Absatzes 4 ist ausgeschlossen. 
 
 

§ 51a Festsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern 
 
(1) Auf die Festsetzung und Erhebung von Steuern, die nach der Einkommensteuer bemes-
sen werden (Zuschlagsteuern), sind die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend anzu-
wenden. 
 
(2) 1Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Absatz 6 unter 
Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Absatz 6 in allen Fällen des  
§ 32 festzusetzen wäre. 2Zur Ermittlung der Einkommensteuer im Sinne des Satzes 1 ist das 
zu versteuernde Einkommen um die nach § 3 Nummer 40 steuerfreien Beträge zu erhöhen 
und um die nach § 3c Absatz 2 nicht abziehbaren Beträge zu mindern. 3§ 35 ist bei der Er-
mittlung der festzusetzenden Einkommensteuer nach Satz 1 nicht anzuwenden. 
 
(2a) 1Vorbehaltlich des § 40a Absatz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Dezember 
2002 (BGBl. I S. 4621) ist beim Steuerabzug vom Arbeitslohn Bemessungsgrundlage die 
Lohnsteuer; beim Steuerabzug vom laufenden Arbeitslohn und beim Jahresausgleich ist die 
Lohnsteuer maßgebend, die sich ergibt, wenn der nach § 39b Absatz 2 Satz 5 zu versteu-
ernde Jahresbetrag für die Steuerklassen I, II und III um den Kinderfreibetrag von 4 368 Euro 
sowie den Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von 
2 640 Euro und für die Steuerklasse IV um den Kinderfreibetrag von 2 184 Euro sowie den 
Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von 1 320 Euro für 
jedes Kind vermindert wird, für das eine Kürzung der Freibeträge für Kinder nach § 32 Ab-
satz 6 Satz 4 nicht in Betracht kommt. 2Bei der Anwendung des § 39b für die Ermittlung der 
Zuschlagsteuern ist die als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildete Zahl der Kinderfreibeträge 
maßgebend. 3Bei Anwendung des § 39f ist beim Steuerabzug vom laufenden Arbeitslohn die 
Lohnsteuer maßgebend, die sich bei Anwendung des nach § 39f Absatz 1 ermittelten Fak-
tors auf den nach den Sätzen 1 und 2 ermittelten Betrag ergibt. 
 
(2b) Wird die Einkommensteuer nach § 43 Absatz 1 durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapital-
ertragsteuer) erhoben, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuer-
satz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, als Zuschlag zur 
Kapitalertragsteuer erhoben. 
 
(2c) 1Der zur Vornahme des Steuerabzugs vom Kapitalertrag Verpflichtete (Kirchensteuerab-
zugsverpflichteter) hat die auf die Kapitalertragsteuer nach Absatz 2b entfallende Kirchen-
steuer nach folgenden Maßgaben einzubehalten:  
1. Das Bundeszentralamt für Steuern speichert unabhängig von und zusätzlich zu den in 

§ 139b Absatz 3 der Abgabenordnung genannten und nach § 39e gespeicherten Da-
ten des Steuerpflichtigen den Kirchensteuersatz der steuererhebenden Religionsge-
meinschaft des Kirchensteuerpflichtigen sowie die ortsbezogenen Daten, mit deren 
Hilfe der Kirchensteuerpflichtige seiner Religionsgemeinschaft zugeordnet werden 
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kann. 2Die Daten werden als automatisiert abrufbares Merkmal für den Kirchensteu-
erabzug bereitgestellt; 

2. sofern dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten die Identifikationsnummer des 
Schuldners der Kapitalertragsteuer nicht bereits bekannt ist, kann er sie beim Bun-
deszentralamt für Steuern anfragen. 2In der Anfrage dürfen nur die in  
§ 139b Absatz 3 der Abgabenordnung genannten Daten des Schuldners der Kapital-
ertragsteuer angegeben werden, soweit sie dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten 
bekannt sind. 3Die Anfrage hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Da-
tenfernübertragung zu erfolgen. 4Im Übrigen ist die Steuerdaten-
Übermittlungsverordnung entsprechend anzuwenden. 5Das Bundeszentralamt für 
Steuern teilt dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten die Identifikationsnummer mit, 
sofern die übermittelten Daten mit den nach § 139b Absatz 3 der Abgabenordnung 
beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten übereinstimmen; 

3. der Kirchensteuerabzugsverpflichtete hat unter Angabe der Identifikationsnummer 
des Schuldners der Kapitalertragsteuer einmal jährlich im Zeitraum vom 1. September 
bis 31. Oktober beim Bundeszentralamt für Steuern anzufragen, ob der Schuldner der 
Kapitalertragsteuer am 31. August des betreffenden Jahres (Stichtag) kirchensteuer-
pflichtig ist (Regelabfrage). 2Für Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Nummer 4 
aus Versicherungsverträgen hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete eine auf den 
Zuflusszeitpunkt der Kapitalerträge bezogene Abfrage (Anlassabfrage) an das Bun-
deszentralamt für Steuern zu richten. 3Auf die Anfrage hin teilt das Bundeszentralamt 
für Steuern dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten die rechtliche Zugehörigkeit zu 
einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und den für die Religionsgemein-
schaft geltenden Kirchensteuersatz zum Zeitpunkt der Anfrage als automatisiert ab-
rufbares Merkmal nach Nummer 1 mit. 4Rechtzeitig vor Regel- oder Anlassabfrage ist 
der Schuldner der Kapitalertragsteuer vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten auf die 
bevorstehende Datenabfrage sowie das gegenüber dem Bundeszentralamt für Steu-
ern bestehende Widerspruchsrecht, das sich auf die Übermittlung von Daten zur Re-
ligionszugehörigkeit bezieht (Absatz 2e Satz 1), schriftlich oder in anderer geeigneter 
Form hinzuweisen. 5Der Hinweis hat individuell zu erfolgen. 6Gehört der Schuldner 
der Kapitalertragsteuer keiner steuererhebenden Religionsgemeinschaft an oder hat 
er dem Abruf von Daten zur Religionszugehörigkeit widersprochen (Sperrvermerk), so 
teilt das Bundeszentralamt für Steuern dem Kirchensteuerabzugsverpflichteten zur 
Religionszugehörigkeit einen neutralen Wert (Nullwert) mit. 7Der Kirchensteuerab-
zugsverpflichtete hat die vorhandenen Daten zur Religionszugehörigkeit unverzüglich 
zu löschen, wenn ein Nullwert übermittelt wurde; 

4. im Falle einer am Stichtag oder im Zuflusszeitpunkt bestehenden Kirchensteuerpflicht 
hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete den Kirchensteuerabzug für die steuererhe-
bende Religionsgemeinschaft durchzuführen und den Kirchensteuerbetrag an das für 
ihn zuständige Finanzamt abzuführen. 2§ 45a Absatz 1 gilt entsprechend; in der 
Steueranmeldung sind die nach Satz 1 einbehaltenen Kirchensteuerbeträge für jede 
steuererhebende Religionsgemeinschaft jeweils als Summe anzumelden. 3Die auf 
Grund der Regelabfrage vom Bundeszentralamt für Steuern bestätigte Kirchensteu-
erpflicht hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete dem Kirchensteuerabzug des auf 
den Stichtag folgenden Kalenderjahres zu Grunde zu legen. 4Das Ergebnis einer An-
lassabfrage wirkt anlassbezogen. 

2Die Daten gemäß Nummer 3 sind nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
fernübertragung zu übermitteln. 3Die Verbindung der Anfrage nach Nummer 2 mit der Anfra-
ge nach Nummer 3 zu einer Anfrage ist zulässig. 4Auf Antrag kann das Bundeszentralamt für 
Steuern zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung verzichten. 5§ 
44 Absatz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Haftungsbescheid von dem für den 
Kirchensteuerabzugsverpflichteten zuständigen Finanzamt erlassen wird. 6§ 45a Absatz 2 ist 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die steuererhebende Religionsgemeinschaft angege-
ben wird. 7Sind an den Kapitalerträgen ausschließlich Ehegatten beteiligt, wird der Anteil an 
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der Kapitalertragsteuer hälftig ermittelt. 8Der Kirchensteuerabzugsverpflichtete darf die von 
ihm für die Durchführung des Kirchensteuerabzugs erhobenen Daten ausschließlich für die-
sen Zweck verwenden. 9Er hat organisatorisch dafür Sorge zu tragen, dass ein Zugriff auf 
diese Daten für andere Zwecke gesperrt ist. 10Für andere Zwecke dürfen der Kirchensteuer-
abzugsverpflichtete und die beteiligte Finanzbehörde die Daten nur verwenden, soweit der 
Kirchensteuerpflichtige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen ist. 
 
(2d) 1Wird die nach Absatz 2b zu erhebende Kirchensteuer nicht nach Absatz 2c als Kir-
chensteuerabzug vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, wird sie nach Ablauf 
des Kalenderjahres nach dem Kapitalertragsteuerbetrag veranlagt, der sich ergibt, wenn die 
Steuer auf Kapitalerträge nach § 32d Absatz 1 Satz 4 und 5 errechnet wird; wenn Kirchen-
steuer als Kirchensteuerabzug nach Absatz 2c erhoben wurde, wird eine Veranlagung auf 
Antrag des Steuerpflichtigen durchgeführt. 2Der Abzugsverpflichtete hat dem Kirchensteuer-
pflichtigen auf dessen Verlangen hin eine Bescheinigung über die einbehaltene Kapitaler-
tragsteuer zu erteilen. 3Der Kirchensteuerpflichtige hat die erhobene Kapitalertragsteuer zu 
erklären und die Bescheinigung nach Satz 2 oder nach § 45a Absatz 2 oder 3 vorzulegen. 
 
(2e) 1Der Schuldner der Kapitalertragsteuer kann unter Angabe seiner Identifikationsnummer 
schriftlich beim Bundeszentralamt für Steuern beantragen, dass der automatisierte Datenab-
ruf seiner rechtlichen Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft bis 
auf schriftlichen Widerruf unterbleibt (Sperrvermerk). 2Das Bundeszentralamt für Steuern 
kann für die Abgabe der Erklärungen nach Satz 1 ein anderes sicheres Verfahren zur Verfü-
gung stellen. 3Der Sperrvermerk verpflichtet den Kirchensteuerpflichtigen zur Abgabe einer 
Steuererklärung zum Zwecke der Veranlagung nach Absatz 2d Satz 1. 4Den Sperrvermerk 
übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern dem für den Kirchensteuerpflichtigen zustän-
digen Wohnsitz-Finanzamt, das diesen zur Abgabe einer Steuererklärung auffordert (§ 149 
Absatz 1 Satz 2 der Abgabenordnung). 
 
(3) Ist die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug unterliegen, durch den 
Steuerabzug abgegolten oder werden solche Einkünfte bei der Veranlagung zur Einkom-
mensteuer oder beim Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht erfasst, gilt dies für die Zuschlags-
teuer entsprechend. 
 
(4)1 Die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern sind gleichzeitig mit den festgesetzten Vo-
rauszahlungen auf die Einkommensteuer zu entrichten; § 37 Absatz 5 ist nicht anzuwenden. 
2Solange ein Bescheid über die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern nicht erteilt worden 
ist, sind die Vorauszahlungen ohne besondere Aufforderung nach Maßgabe der für die Zu-
schlagsteuern geltenden Vorschriften zu entrichten. 3§ 240 Absatz 1 Satz 3 der Abgabenord-
nung ist insoweit nicht anzuwenden; § 254 Absatz 2 der Abgabenordnung gilt insoweit sinn-
gemäß. 
 
(5)1 Mit einem Rechtsbehelf gegen die Zuschlagsteuer kann weder die Bemessungsgrundla-
ge noch die Höhe des zu versteuernden Einkommens angegriffen werden. 2Wird die Bemes-
sungsgrundlage geändert, ändert sich die Zuschlagsteuer entsprechend. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die Kirchensteuern nach Maßgabe landesrechtlicher Vor-
schriften. 
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Auszüge aus der Abgabenordnung 
 

§ 30 Steuergeheimnis 
 

(1) Amtsträger haben das Steuergeheimnis zu wahren. 
 
(2) Ein Amtsträger verletzt das Steuergeheimnis, wenn er  
1. Verhältnisse eines anderen, die ihm 

a) in einem Verwaltungsverfahren, einem Rechnungsprüfungsverfahren oder einem 
gerichtlichen Verfahren in Steuersachen, 

b) in einem Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat oder einem Bußgeldverfahren 
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit, 

c) aus anderem Anlass durch Mitteilung einer Finanzbehörde oder durch die gesetzlich 
vorgeschriebene Vorlage eines Steuerbescheids oder einer Bescheinigung über die 
bei der Besteuerung getroffenen Feststellungen 

bekannt geworden sind, oder 
2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in einem der in Nummer 1 ge-

nannten Verfahren bekannt geworden ist, unbefugt offenbart oder verwertet oder  
3. nach Nummer 1 oder Nummer 2 geschützte Daten im automatisierten Verfahren unbe-

fugt abruft, wenn sie für eines der in Nummer 1 genannten Verfahren in einer Datei ge-
speichert sind. 

 
(3) Den Amtsträgern stehen gleich  
1. die für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafge-

setzbuchs), 
1a. die in § 193 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes genannten Personen, 
2. amtlich zugezogene Sachverständige, 
3. die Träger von Ämtern der Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften, die Körper-

schaften des öffentlichen Rechts sind. 
 
(4) Die Offenbarung der nach Absatz 2 erlangten Kenntnisse ist zulässig, soweit  
1. sie der Durchführung eines Verfahrens im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstaben a und 

b dient, 
2. sie durch Gesetz ausdrücklich zugelassen ist, 
3. der Betroffene zustimmt, 
4. sie der Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer Tat dient, die keine Steuerstraf-

tat ist, und die Kenntnisse 
 a) in einem Verfahren wegen einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit erlangt 

worden sind; dies gilt jedoch nicht für solche Tatsachen, die der Steuerpflichtige in 
Unkenntnis der Einleitung des Strafverfahrens oder des Bußgeldverfahrens offenbart 
hat oder die bereits vor Einleitung des Strafverfahrens oder des Bußgeldverfahrens 
im Besteuerungsverfahren bekannt geworden sind, oder 

b) ohne Bestehen einer steuerlichen Verpflichtung oder unter Verzicht auf ein Aus-
kunftsverweigerungsrecht erlangt worden sind, 

5. für sie ein zwingendes öffentliches Interesse besteht; ein zwingendes öffentliches Inte-
resse ist namentlich gegeben, wenn 

 a) Verbrechen und vorsätzliche schwere Vergehen gegen Leib und Leben oder gegen 
den Staat und seine Einrichtungen verfolgt werden oder verfolgt werden sollen, 

b) Wirtschaftsstraftaten verfolgt werden oder verfolgt werden sollen, die nach ihrer Be-
gehungsweise oder wegen des Umfangs des durch sie verursachten Schadens ge-
eignet sind, die wirtschaftliche Ordnung erheblich zu stören oder das Vertrauen der 
Allgemeinheit auf die Redlichkeit des geschäftlichen Verkehrs oder auf die ordnungs-
gemäße Arbeit der Behörden und der öffentlichen Einrichtungen erheblich zu erschüt-
tern, oder 
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c) die Offenbarung erforderlich ist zur Richtigstellung in der Öffentlichkeit verbreiteter 
unwahrer Tatsachen, die geeignet sind, das Vertrauen in die Verwaltung erheblich zu 
erschüttern; die Entscheidung trifft die zuständige oberste Finanzbehörde im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen; vor der Richtigstellung soll der 
Steuerpflichtige gehört werden. 

 
(5) Vorsätzlich falsche Angaben des Betroffenen dürfen den Strafverfolgungsbehörden ge-
genüber offenbart werden. 
 
(6) Der automatisierte Abruf von Daten, die für eines der in Absatz 2 Nr. 1 genannten Verfah-
ren in einer Datei gespeichert sind, ist nur zulässig, soweit er der Durchführung eines Verfah-
rens im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstaben a und b oder der zulässigen Weitergabe von 
Daten dient. Zur Wahrung des Steuergeheimnisses kann das Bundesministerium der Finan-
zen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen gegen den unbefugten Abruf von Daten zu treffen 
sind. Insbesondere kann es nähere Regelungen treffen über die Art der Daten, deren Abruf 
zulässig ist, sowie über den Kreis der Amtsträger, die zum Abruf solcher Daten berechtigt 
sind. Die Rechtsverordnungen bedürfen nicht der Zustimmung des Bundesrates, sowie sie 
Einfuhr- und Ausfuhrabgaben und Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Biersteuer, betref-
fen. 
 
 

§ 110 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
 
(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm 
auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Das Verschulden eines 
Vertreters ist dem Vertretenen zuzurechnen. 
 
(2) Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Die Tat-
sachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung oder im Verfahren über den 
Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung nachzu-
holen. Ist dies geschehen, so kann Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. 
 
(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die Wiedereinsetzung nicht 
mehr beantragt oder die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt werden, außer wenn 
dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war. 
 
(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Finanzbehörde, die über die ver-
säumte Handlung zu befinden hat. 
 
 

§ 361 Aussetzung der Vollziehung 

(1) Durch Einlegung des Einspruchs wird die Vollziehung des angefochtenen Verwal-
tungsakts vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht gehemmt, insbesondere die Erhebung 
einer Abgabe nicht aufgehalten. Entsprechendes gilt bei Anfechtung von Grundla-
genbescheiden für die darauf beruhenden Folgebescheide. 
 
(2) Die Finanzbehörde, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, kann 
die Vollziehung ganz oder teilweise aussetzen; § 367 Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 
Auf Antrag soll die Aussetzung erfolgen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-
keit des angefochtenen Verwaltungsakts bestehen oder wenn die Vollziehung für den 
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Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene 
Härte zur Folge hätte. Ist der Verwaltungsakt schon vollzogen, tritt an die Stelle der 
Aussetzung der Vollziehung die Aufhebung der Vollziehung. Bei Steuerbescheiden 
sind die Aussetzung und die Aufhebung der Vollziehung auf die festgesetzte Steuer, 
vermindert um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge, um die anzurechnende 
Körperschaftsteuer und um die festgesetzten Vorauszahlungen beschränkt; dies gilt 
nicht, wenn die Aussetzung oder Aufhebung der Vollziehung zur Abwendung wesent-
licher Nachteile nötig erscheint. Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung 
abhängig gemacht werden. 
 
(3) Soweit die Vollziehung eines Grundlagenbescheids ausgesetzt wird, ist auch die 
Vollziehung eines Folgebescheids auszusetzen. Der Erlass eines Folgebescheids 
bleibt zulässig. Über eine Sicherheitsleistung ist bei der Aussetzung eines Folgebe-
scheids zu entscheiden, es sei denn, dass bei der Aussetzung der Vollziehung des 
Grundlagenbescheids die Sicherheitsleistung ausdrücklich ausgeschlossen worden 
ist. 
 
(4) Durch Einlegung eines Einspruchs gegen die Untersagung des Gewerbebetriebs 
oder der Berufsausübung wird die Vollziehung des angefochtenen Verwaltungsakts 
gehemmt. Die Finanzbehörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, kann die hem-
mende Wirkung durch besondere Anordnung ganz oder zum Teil beseitigen, wenn 
sie es im öffentlichen Interesse für geboten hält; sie hat das öffentliche Interesse 
schriftlich zu begründen. § 367 Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß. 
 
(5) Gegen die Ablehnung der Aussetzung der Vollziehung kann das Gericht nur nach 
§ 69 Abs. 3 und 5 Satz 3 der Finanzgerichtsordnung angerufen werden. 
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